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XII. Die Grundsätze der Finanzordnung:

1./

Das Budget des Staates ist das

Rückgrat jeder geordneten,segensreichen und

gerechten Verwaltung Deshalb muss die natio-

nale Gerechtigkeit schon im Staatsbudget und

im Staatsrechnungsabschluss ihren Ausdruck

finden.Deshalb ist ein Finanzgesetz zu be-

schliessen,das ohne übereinstimmenden Willen

der Völker und Volksgruppen nicht ab■eändert

werden darf. Es hat sich auf folgenden Grund-

sätzen aufzubauen:

2.1

Der Staatsvoranschlag ist in sei-

nen Ausgaben national zu gliedern. Die Gliede-

rung hat gemäss einem Schlüssel zu erfolgen,

der zwischen den nationalen Kurien der Natio-

nalversammlung für je eine Schlüsselperiode zu

vereinbaren ist.Diese Schlüsselvereinbarung ist

durch den Präsidenten der Republik zu bestäti-

gen.Falls eine Einigung der Kurien nicht frist-

gerecht erzielt wird,entscheidet über das kurz

bemessene Budgetprovisorium die Regierung durch

Regierungsverordnung. Hiezu ist die Unterschrift

des Präsidenten der Republik erforderlich.

3./

Bei der Vereinbarung der Schlüssel

für die einzelnen Sparten sind die besonderen

jeweiligen Verhältnisse zu berücksichtigen.

Ausserdem ist die Wiedergutmachung der der

deutschen Volksgruppe zugefügten Benachteili-

gungen durchzuführen

40/

Solange das Steuersystem nicht

reformiert ist,umfasst der Staatsvoranschlag

auch die für die Durchführung der nationalen

Selbstverwaltungen erforderlichen Beträge.Die-

se sind in Gesamtsummen auszuweisen und werden
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den nationalen Selbstverwaltungen zur
6
Eigenverwendung überlassen. Der Rechnungs-
abschluss hierüber ist von den nationalen
Ministern der Nationalversammlung zur
Kenntnisnahme vorzulegen.
5./
Viremente der einzelnen national
gegliederten Positionen sind unzulässig. Ab-
änderungen bedürfen auch der Genehmigung
der nationalen Kurien.
6./
Grundsätze der nationalen Quali-
fizierung:
a/
Persönliche Ausgaben: Beamten-
listen und nationale Kataster,bzw.Siedlungs-
gebiet
b/
Sachliche Ausgaben: einschliess-
lich Staatslieferungen und Investitionen: Na-
tionalität der Empfänger oder der Erzeugerfir-
men unter Berücksichtigung der Zusammensetzung
Lin Ommmding
der Arbeiterschaft und Siedlungsgebiet.
mnd tinfulting 
Bei anonymen Gesellschaften Auftei-
in T. nT πI.mu=
lung laut Vereinbarung durch die Vorsitzenden
quhifotu Grt
der Selbstverwaltungen der beteiligten Völker
pit f d
und Volksgruppen. Im Nichteinigungsfalle Quali-
Gubinte dr Mrnt=
fizierung nach den an unmittelbarer Erzeugung
lifun Jrnpi
beteiligten Arbeiter.
Kimm and
7=/
Bei Beschaffung von Sacherforder-
Linliu ih
nissen und Durchführung von Investitionen,die
amm fernf
in den den einzelnen Positionen nicht bereits
sngehn n
im Voranschlag national getrennt werden können,
og
muss die Einhaltung des Schlüssels aus dem
myulu 
Rechnungsabschluss hervorgehen.In der Endsumme
tif oziMullan.
müssen alle staatlichen Lieferungen gleicher
Art und gleicher Arbeitsintensität die Einhal-
tung der vereinbarten Schlüssel ergeben.
V
8./
Rechnungskontrolle:
a/
Im Bericht über den Rechnungsabschluss
o/.
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ist die nationale Aufteilung genau auszu-

weisen.

/a

Ueber die Verwendung von Staats-

anleihen zur Vornahme von Investitionen ist

ein besonderer Bericht des obersten Rech-

nungskontrollamtes über die Einhaltung des

Schlüssels zu erstatten.

c./

Für Einhaltung des Schlüssels

ist ein besonders nationales Kontrollamt

bei der obersten Rechnungskontrollbehörde

einzurichten.

Parlamentarisch: besondere

Kontrollkommission /auch für sogen.geheime

Ausgaben/.

9.1

Bei Verletzungen des Schlüssels

ist Ausgleich von Mehr- oder Minderverwen-

dung gegenüber Schlüssel im nächsten Rech-

nungsjahr zu Lasten des bevorzugten Volkes

oder der Volksgruppe auszugleichen.

10./

Nach analogen Grundsätzen sind

die Landesvoranschläge und -Rechnungsabschlüs-

se aufzubaven, fomnit i mf Mblaibund

yumniudna Oritgubom Gutonff.
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XIII. Die Durchführung im Wege von Gesetzen:

Diese Neuordnung des Staates

nach den angeführten Grundsätzen und For-

derungen ist durch ein umfassendes Gesetz-

gebungswerk u.zw. je nach der Materie durch

Verfassungsgesetze oder einfache Gesetze

derart²Verankern,dass eine Abänderung im

zu

Wege der Majorisierung unmöglich wird Auf

den übrigen Gebieten ist die bestehende

Rechtsordnung im Sinne der unter I und II

enthaltenen Grundsätze zu novellieren.
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XIV. Wiedergutmachung:

Besondere Massnahmen gesetz-

licher und administrativer Art sind zur

Wiedergutmachung der der deutschen Volks-

gruppe zugefügten Schäden,soweit deren

Behandlung nicht schon in Vorstehenden

vorgesehen ist,insbesondere auf folgen-

den Gebieten durchzuführen: Bodenreform,

Universitätsgesetze,Minderheitsschulen,

Lgionirgesetze Zmmunninmy idgl
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betreffend die Festsetzung der Grundsätze des Sprachenrechtes

in der Tschechoslowakischen Republik.

d o d d 

 s  

§1.

//l/ Die tschechoslowakische Spreche ist die staatliche,offiziell

Sprache der Republik /Art.7 des zu St.Germain en Laye am lÖ.Sept.

  d dd s ee 

ten Hauptmächten und der Tschechoslowakei/.

/2/ Sie ist daher insbesondere die Sprache,

l. in der mit Vorbehalt dessen, was in den i6 2 u.5

festgesetzt wird,und mit Ausnahme dessen,was gemäes

 6 für Karpathenrussland festgesetzt werden wird,

die Amtierung aller Gerichte , Behörden, Anstalten,

Unternehmungen u.Organe der Republik vor sich geht,

75957

deren Kundmachungen und äussere Bezeichnungen erfolger

2. in welcher der Haupttext der Staats-u.Banknoten ab-

gefasst ist ,

3. dåe von der Wehrmacht als Kommando-und Diensteprache

gebraucht wird; im Verkehre mit der dieser Sprache

ünkundigen Mannschaft kann auch deren Muttereprache

gebraucht werden.

§ 2.

Bezüglich der anderen Sprachen /Kapitel I des Vertrages

von St.Germain / als Amtssprachen gelten für die Angehörigen der

Tschechoslowakischen Republik folgende Bestimmungen *

 d d   d  

keit sich auf einen Gerichtbezirk erstreckt,in dem nach der

ketzten Vogkszählung wenigstens 15 % Staatsbürger derselben,

jedoch einer anderen als der tschechoslowakischen Sprache wohnen,

sind verpflichtet, in allen Angelegenheiten, deren Erledigung

Bezirk erstreckt,zusteht, von den ngehörigen eer Sprache dáee

dieser

Eingaben in ihrer Sprache anzunehmen und die Brledigung dieser

 pan ete   pn dee d u aq

Beteiligten , soweit sie angehörige dieser Sprache sind, darin

zu verhandeln. Sofern in Gebiete einer Geneinde mehrere Gerichts-
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bezirke errichtet sind, gilt die ganze Gemeinde als ein einziger

Gerichtsbezirk.

2.

Geht keine Eingabe voraus, so wird unter den Bedingungen der

Bestimmang unter Zahl 1 die Erledigung in einer anderen als

der tschechoslowakischen Sprache herausgegeben, wenn den Gericht,

der Behörde oder dem Organ bekannt ist, dass es sich um einen

Angehörigen dieser anderen Sprache handelt oder wenn es aus

den Unständen auf diese Zugehörigkeit mit Bestimmtheit schliessen

kann, ansonsten über Ersuchen.

"

Unter den gleichen Bedingungen ist im Strafverfahren gegen einen

Beschuldigten anderer als der tschechoslowakischen Sprache der

öffentliche Ankläger verpflbhtet, die Strafanklage wnd andere

Eingaben an das Gericht, die auch jenem Angehörigen der anderen

Sprache zugestellt werden,in seiner Sprache zu erheben und

vor Gericht Aeusserungen bezüglich der Parteien oder anderer

Beteiligten, soveit sie Angehörige einer anderen als der

vr

Tschechoslowakischen Sprache sind in ihrer Sprache Zutun.

4.

In den Bezirken, in denen nach den Bestimmungen von Zahl 1

auch in einer anderen als der tschechoslowakischen Spreche amtiert

wird, ist bei den Kundmachungen der ■erichte,Behörden und Organg

der Republik und bei deren äusseren Bezeichnungen auch die Sprache

a8

ander

zu gebrauchen.

59

Die Gerichte, Bahörden und Organe der Republik, welche nach den

Bestimmungen von Zahl l auch in einer anderen als der tachechosl.

Sprache amtieren,korrespondieren an Gemeinden , deren Geschäfts-

aprache diese andere Sprache ist / & § 3/und welche nicht ver-

pflichtet sind, Eingaben in tschechoslowakischer Sprache zu

erledigen,in ihrer Sprache ,falls es der Charakter der Saohe er-

fordert , in der tschechoslowakischen und ihrer Sprache.

6. In den Erledigungen, welche die dem ganzen Staate gemeim amen

Gerichte , Behörden und Organe in einer findmmmm anderen als der

tschechoslowakischen Sprache herausgeben und in ihren amtlichen

Zuschriften iet stets auch die tschechoalowakische Sprache zu

gebrauchen. Das golt auch von Erledigungen, welche den Charakter

von Auswiesurkunden oder Bescheinungen haben oder elche vor allem

für die Verwendung im Auslande bestimnt sind, sowie für die

Amtssiegel.
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7. Beim Gebrauch der tschechoslowakischen Sprache gemeinsam mit

einer anderen Sprache hat die tschechoslowakische Sprache stets

an erster Stelle zu stehe n.

8. Die vorangehenden Bestimmungen für die Gerichte , Behörden und

Organe der Republik gelten entsprechend für die staatlichen

Anstalten und Unternehmungen und ihre Einrichtungen; mit

VnA

Rücksicht auf die Betriebseriordernisce,insbesondere in fach-

licher und geschäftlicher Hinsicht, können bei diesen im

Verkehre mit den Perteien auch andere Sprachen zugelassen werdes

5 3 .

/1/ Die autonomen Behörden , Vertretungskörper und alle

öffentlichen Körperschaften im Staate sind berechtigt , die Ver-

handlungssprache unter Einhaltung folgender Grundeätze zu be-

stimmens

1. Die Sprache,deren Angchröige , Staatsbürger der Tschechosl.

Republik ,in ihrem Wirkungsbereiche nach der letzten Volkszählun

mindestens 50 % oder nindestens soviel bewohnen,als Staatsbürger

vorkenden sind,die der als Verhandlungssprache bestimnten Sprach

angehören,ist stets ebenfalls Verhandlungssprache , soweit es

sich nicht um Gebilde handelt, die ausschliesslich nach der

Nationalität organisiert sind.

2. Wohnen in ihrem Wirkungsbereiche nach der letsten Volkszählung

mindestens 20 % Öschechoslowakischer Staatebürger der gleichen

Sprache, so sind sie veppflichtet, von den Angehörigen dieser

Sprache Eingaben in ihrer Sprache anzunehmen,sie zu erledigen

in ihr

und mit den Parteien und anderen Beteiligten , soweit sie An-

gehröige dieser Sprache sind, in ihr zu verhandeln; sie sind

ferner verpflichtet, in dieser Sprache amtliche Zuschriften

anzunehmen,sie auch bei Kundmachungen zu gebrauchen und sie

in Versammlungen und Beratungen zuzulassen.

3. Eingaben und amtliche Zuschriften in der tschechosl.Sprache

müssen stets angenommen und erledigt werden. Auch in Sitzwngen

und Beratungen kealea stets diese Sprache gebraucht werden;

in dieser Sprache gestellte Anträge und Anregungen mülssen

Gegenstand der Beratung werden.
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4. Bei der amtlichen Korrespondens sind sie zum Gebrauch der

techechoslowakischen Spreche verpflichtet, wenn der Empfänger

der Zuschrift nach den für ihn geltenden Vorschriften nicht

in ihrer Verhandlungssprache amtiert.

/2/. Den autonomen Behörden , Vertretungekörpern und

öffentlichen Körperschaften mit einer anderen als der tschechosl.

Verhandlungsepreche kann durch "egierungeverordnung die Pflicht

auferlegt werden,die tschechoslowakiache Sprache oder auch diese

Sprache über die aus den vorangehenden Bestimmungen erfliessende

Grenze hinaus zu gebrauchen, soweit es sich um Erledigungen handelt,

welche den Charakter von Ausweisurkunden oder Bescheinigungen

haben oder welche vor allem für den Gebrauch in Auslande bestimmt

sind,ferner bei Kundmachungen und Bezeichnungen von gröeserer

Wichtigkeit und allgemeinerem Charakter und in den Siegeln.Eben-

so kann Gemeinden, die für die Brledigung der Agenda ein

staatliches Ürgan zur Verfügung heben, und Gemeinden mit mehr

als 3c00 Einwohnern, sowie öffentlichen Körperschaften auferlegt

werden,in dieser Sprache erfolgte Eingaben in tschechoslowakischer

Sprache zu erledigen und diese auch bei Kundmachungen und Eusseran

Bezeichnungen gebrauchen.

212

/3/ Die Bestimmungen des § 2 Zahl 7 gelten analog.

/4/ Die vorangehenden Bestimmungen gelten sinngemäss auch

für die Anstalten ,Unternehmungen und ihre Einrichtungen, welche

sich im Besätze oder in der Verwaltung der in Ab.l geannten

Organe befinden.

/5/ Den Sprechgebrauch in der Nationalversammlung regeln

besondere Vorschriften. Den Sprachgebrauch für die Landes-und

Bezirksvertretungen sowie für die Landes-und Bezirksausschüsse

regeln im Sinne dieses Gesetzes Regierungaverordnungen.

§ 4 .

/1/ Bei der Amtsführung in der tschechoslowakischen

Sprache gebrauchen alle öffentlichen Ürgane /§s 1 u.3/ im Lade

Böhmen und Mähren-Schlesien die tschechische Sprache,im Lande

Slowakei die slowakische Sprache, ansonsten die tschechische

oder slowakische Sprache.

/2/ Eingaben können überall in tschechischer oder

X

slowaischer Spracheeingebracht werden.
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Wenn es zu einer friedlichen Entwicklung im tschechoslowakischen Staate

kommen soll,dann ist nach Ueberzeugung des Sudetendeutschtums folgende

Staats-und Rechtsordnung zu schaffen:

l.Herstellung der vollen Gleichberechtigung und Gleichrangigkeit

mit dem tschechischen Volk.

2.Anerkennung der sudetendeutschen Volksgruppe als Rechtspersön-

lichkeit zur Wahrung dieser gleichberechtigten Stellung im Staate.

3.Feststellung und Anerkennung des deutschen Siedlungsgebietes.

4.Aufbau einer deutschen Selbstverwaltung im deutschen Siedlungs-

gebiete,in allen Bereichen des öffentlichen Lebens,soweit es sich um

Interessen und Angelegenheiten der deutschen Volksgruppe handelt.

5.Schafrung gesetzlicher Schutzbestimmungen für jene Staatsange-

hörigen,die ausserhalb des geschlossenen Siedlungsgebietes ihres Volks-

tums leben.

6.Beseitigung des dem Sudetendeutschtum seit l9l8 zugefügten Un-

rechts und Wiedergutmachung der ihm durch diesee Unrecht entstandenen

Schädef.

7.Anerkennung und Durchführung des Grundsatzes:Im deutschen Ge-

biet deutsche öffentliche Angestelite.

8.Volle Freiheit des Bekenntnisses zum deutschen Volkstum und

zur deutschen Weltanschauung.

Ich hätte das Recht,unsere Ansprüche noch weiter zu fassen.Wenn ich das

nicht tue,so deshalb,um den Beweid zu erbringen,dass das Sudetendeutsch-

tum trotz aller bitteren Erfahrungen bereit und willens ist,dureh Be-

schränkung seiner Ansprüche einen aufrichtigen und ernsten Beitrag zu

leisten zur Erhaltung und Festigung des Friedens.Es liegt nun an der

Staatsführung und dem tschechischen Volke,den gleichen ernsten Beweis zu

erbringen und weniger von Frieden zu reden,aber etwas mehr für ihn zu tun.

Es wäre falsch,wenn sich die tsehechische Politik allein auf ihre Bündnis-

se mit Frankreich und Russland verlassen würde,ohne selbst einen ent-

scheidenden Anteit zur Sicherung des europäischen Friedens auf sich zu

nehmen.Ungeachtet der Staa tsgrenzen konnte sich auch das Sudetendeutsch-

tum als Teil des deutschen Volkes,mit dem wir unlösbat immer verbunden

waren und bleiben,nicht einer Weltanschauung entziehen,zu der sich heu-

te alle Deutschen der Welt mit Freude bekennen.Gerade uns als gefähr-

detes und um seinen Bestand kämpfendes Deutschtum musste eine Weltan-

schauung gefangennehmen,deren oberstes Gesetz das Gesetz der Gemein-

schaft ist.Es geht hier um eine Frage der Gesinnung,deren Freiheit je-

dem Staatsbürger durch die Verfassung gewährleistet wird.Diese Freiheit

nehmen auch wir in Anspruch,ohne uns damit mit den Grundgesetzen des

Staates in Widerspruch zu setzen.So wie das Deutschtum der ganzen Welt

bekennen auch wir uns zu den nationalsozialistischen Grundauffassungen

des Lebens,die unser ganzes Denken und Fühlen erfüllen und nach denen wir
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das Leben unserer Volksgruppe im Rahmen der Gesetze zu

gestalten. Es ist für uns unereträglich,dass etwa weiterhin

unter dem Deckmantel ausgeklügelter juristischer Konstruktionen

Verfolgungen stattfinden, die in Wahrheit nicht gegen

strafbare Tatbestände,sondern nur gegen jene Gesinnung

gerichtet sind, die heute als die schlechthin deutsche

bezeichnet werden muss.

Techechische Gesinnungterroristen werden uns wegen dieses

offenen Bekenntnisses zur deutschen nationalsozialistischen

Weltanschauunung hassen und verfolgen ward wollen. Eehte

Demokraten auf der nationalen tschechischen Seite weßden

unser Bekenntnis verstehen und aehten; denn sie wissen,

dass auch in diesem Staate Raum kxt sein muss für jede

ehrliche Weltanschauungg und dass ja das tschechische

Volk selbst eine Wiedergeburt vor hundert Jahren einer einigen

den und nationalen Gesinnung verdankt,Es wird von der Einsicht

und dem Willen der Regierung des tschechischem Volkes abhängen,

ob am Tage des zwanzigjährigen Staatsjubiläums die heute

für uns unerträglichen Verhältnisse noch bestehen bleiben

oder der tschechische Beitrag zum F,ieden Europas geleistet

sein wird.Wir wollen weder nach innen und nach aussen den

Krieg,aber wir können nicht länger einen Zustand dulden,

der für uns Krieg im Frieden bedeutet."

Am 4.Juni l938a wurde in Pressburg der Jubiläumskongress

der Solwakischen Volkspartei eröffnet.Das Präsidium der

Partei beschloss einstimmig, die Einbringung eines Autonomie-

Verfassungsgesetzes für die Slowakei.In der Delegierten -

Versammlung an der l5oo Amtwwalter aus allen Teilen der

Slowakei teilnahmen, wurde folgende Entsehliessüng einstimmig

angenommen:

" Die Slowakishhe Volkspartei tritt als politischer Repräsen

tant des slowakischen Volkes auf ihrem feierlichen Kongress

unter dem Vorsitz des Führers der Slowakischen Volkspartei

Andrej Hlinka und in Gegenwart der Abgesandten der slowaki-

schen Liga in Amerika in Ergebenheit zu der nunmehr zwanzig

jährigen Tschechoslowakischen Republik und in unerschütter-

licher Treue zu den Grundsätzen des Pittsburger Vertrages

der dem slowakischen Volke vertraglich die Autonomie

zusicherte,zusammen.Wir danken unseren amerikanischen Brüdern,

für ihre grossen Blut-und Geldopfer im Kampfe für die

Befreiung des slowakischen Volkes und für ihre staatsmännische
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Voraussicht, im Pitsburger Vertrag die Bedingungen des

Zusammenlebens der slowakischen net der tschechischen Nation

nu bestimmen.Wir bezeugen feierlich vor der ganzen Oeffent-

lichkeit der Heimat und des Auslandes,dass wir Slowaken

in der Tschechoslowakei mit allen Rechten eines selbstständigen

Volkes leben wollen und nicht aufhören,für unsere natürlichen

und vertraglich zugesicherten Rechte zu kämpfen.Wir lehnen

die Fiktion des nichtexistierenden tschechoslowakischen Volkes

ab. Wir lassen uns unsere nationalen Rechte nicht nehmen.

Wirk sind ergebene Söhne der Kirehe und des Heiligen Vaters.

Deshalb fordern wir erneut,dass unser ganzes öffentlichee

auf christliche Grundsätze augfgebaut wird.Auf das entschieden-

ste lehnen wir den Bolschewismus bei uns und im Auslande ab

und geloben, mit allen Kräften gegen diesen zu arbeiten.

Wir begrüssen das Interesse des Auslandes an der Ordnung der

inneren Probleme der Tschechoslowakei.Wir geben dåe Hoffnung

nicht auf, dass wir unserem Volke die gesetzliche Bürgschaft

eines eigenrechtlichen autonomen Lebens in der Tschechoslowakei

erringen werdnn.Wir fordern die Regierung des tschechoslowakisch

en Staates auf, eine gerechte Politik zwecks Lösung der

innerpolitischen Probleme und Anbahnung eines freundschaft-

lichen Verhältnissesmit allen Nachbarstaaten zu betreiben.

Die Zeit der Lösung der slowakischen Frage ist gekommen, sie

liegt im Interesse der Tschechoslowakei.Wir fordern den

Ausgleich des slowakischen Volkes mit dem tschechischen Volkex

auf der Grundlage unseres natürlichen Rechtes.Wir sind bereit,

an diesem Ausgleichwerk mitzuarbeiten,das dem slowakischen

Volk, dem tschechischen Volk,unseren nationalen Volksgruppen

und dem gemeinsamen Staat für alle Zeit gerechte Lebens-und

Entwicklüngsmöglichkeiten bieten würde."

Der Autonomie-Entwirf der Hlinka-Partei sieht die Schaffung

eines autonomen slowakischen Gebietes mit slowakischer Amts-

sprache,eigener Landeszugehörigkeit,gesetzgebender Körperschaft

(dem Landtag) ind einer nach belgischem Muster aufgebauteb

nationalen Gliederung der Armee, wobei in der Slowakei nur

slowakisches Militär unter Kommando eines slowakischen Befehls

habers stationiert sein soll,vor.Nach dem Entwurf bleiben

gemeinsame tschechoslowakische Angelegenheiten: die Nationale

Verteidigung(mit der angeführten Ausnahme),das Geld-Münzen-,

Versicherungs-und Verkehrswesen,das Zollsystem,das Mass.und

Gewichtssystem,die Verwaltung der früher entstandenen Staats-

schulden,die Staatsmonopole und staatlichen Unternehmungen
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(mit Ausnahme der Wälder,Güter,Berghüttenwerke und Bäder),

schliesslich die Aussenpolitik mit dan dazugehörigen Rechten

der Vertragsabschlüsse,Kriegserklätung usw: Alle übrigen

Angelegenheiten fallen unter die gesetzgebende Gewalt des

slowakischen Landtages.Zur Gültigkeit von Beschlüssen der gemei

samen tschechoslowakischen Nationalversammlung soll jedoch

hotwendig sein,dass hiefür nicht nur die Mehrheit aller

Mitglieder der Nationalversammlung, sondern auch die Mehr-

heit stimmt,Der Landtag wird zwei Monate hach der Wahl durch

den Staatspräsidenten nach Peessburg einberufen. Der Vor-

sitzende des Landtages ernennt aus den Mitgliedern des

Landtages die erste autonome Landesregierung. Die Sprachen-

rechte der Minderheiten auf Grund der Pariser Vorortverträge

von l9l9 sollen unberührt bleiben.Die Gleichberechtigung

der in der Slowakei lebenden nichtslowakischen Landes-

angehörigen wird ausdrücklich ausgesprochen.Im Uebrigen

regelt der Entwurf die notwendigen verfassungsmässigen

Bestimmungen.Ein Verfassungsgericht soll darüber entscheiden,

ob die Gesetze der Tschechoslowakischen Repbblik und des

Slowakischen und Karpathorussichen Landtages verfassungs.

mässig sind.Auch die Verordnungsgewalt der slowakischen

Landesregierung,die Aufteilung der gemeinsamen Ausgaben und

Einnahmen,die eigene Verwaltungsgerichtsbarkeit, das Tarif-,

Fonds-,Lieferungs-und Subventionswesen regelt der Entwurf.

Auch die ungarische und die polnische Volksgruppe verlangten

wie aus verschiedenen Meldungen hervorgeht,eine Autonomie

im Rahmen der Tschechoslowakischen Republik.
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Grundsatze der nationalen Regelung.

soweit nichtdie verfassungsmässige

Grganisation der Staatsmacht berührt

wird sowienit Ausnahme der Sprachen-

regelang.

"I

Volkszugehörigkeit.

A./

Bestimmung der Volkszugehörigkeit.

1. Die Velkszugehörigkeit wird nach der Muttersprache

bestimmt.

2. Daa Bekenntnis zu einer anderen Nationalität,als für

die die Nuttersprache zeugt,wird nur bei jomandem anerkannt, der

weder in seiner Familie noch im Haushalt die Muttersprache spricht

und die Sprache jener Nationalität vollständig beherrscht.

3. Juden können sich stets zur jüdischen Nationalität

bekennen.

4. Die Nationalität von Personen bis zu l6 Jahren richtet

sich nach dent lationalität ihrer Eltern; sind die Eltern verschiedener

Nationalitlt, so richtet sie sich nach der Nationalität jenes von

ihnen, welcher für das Kind sorgt; sind das beide oder ist es

keiner von Ihnen und überhaupt in strittigen Fallen,richtet sie sich

nach der Nationalität des Vaters und bei unehelichen Kindern nach

der Nationalität der Mutter.

5. Personen über l6 Jahre können sich selber zu einer

anderen Nationalität bekehnen, als für die die Muttersprache zeugt

/Abs.2 und 3/. Namens günzlich der Eigenberechtigung entkleideter

Personen kann dies ihr ordentlicher Vertreter tun.

6. Nach diesen Bestimmungen wird die Festlegung der

Nationalität in den durch dieses Gesetz oder durch andere Rechts-

vorschriften geregelten Fällen bestimmt,soweit keine anderen

Vorschriften vorliegen.

/*8

75961

Unparteiische Durchführung der Volkszählung.
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1. Die Angaben über dieNationalität bei einer Volks-

zählung müssten ordentlich und genau der Wahrheit gemäss er-

mittelt werden und es darf aueh niemanden ein Druck ausgeübt

auf

Goror

2. Die näheren Einzelheiten regeln die geltenden Vor-

schriften für die Volkszählung.

3. Die Verletzung oder Bedrohung der Vollständigkeit

oder Richtigkeit der Volkszühlung und des Schutzes der Freiheit

bei ihr werden nach den geltenden Vorschriften bestraft.

0./

Gewähr für die Richtigkeit der Angaben

TtIOSnzso  J

Wer sich weigert,einem die öffentliche Hacht ausübenden

Organ Angaben bezüglich seiner Volkszugehörigkeit zu machen oder

wissentlich falsche Angaben macht, wird , soweit nichts anderes

bestinmt ist, von der Bezirksbehörde wegen einer Uebertretung

mit einer Geldbusse bis zu K■: 500.- oder mit Gefängnis /Ver-

schliessung/ bis zu 2 Tagen , im Wiederholungsfalle bis zu

K■: 5.000.- oder mit Gefängnis / Verschliessung/ bis zu l4 Tagen

bestraft. Für den Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe

wird eine Ersatzstrafe in Gefängnis /Verschliessung/je nach den

Mass des Verschuldens bis zu 2 Tagen , in Wiederholungfalle bis

zu l4 Tagen auferlegt.

II.

/*V

Gleichheit der Staatsbürger vor dem Gesetz .

1. Alle Staatsbürger der Tschechoslowakischen Republik

sind vor den Gesetze vollkommen gleich und geniessen die gleichen

bürgerlichen und politischen Rechte,ohne Rücksicht darauf,welcher

Rasse,Sprache oder Relügion sie angehören / § l28 Abs.l der VU./

2. Die Verschiedenheit der Religion,des Glaubens,des

Bekenitnisses und der Sprache bildet innerhalb der Grenzen der

allgemeinen Gesetze für keinen Staatsbürger der Tschechoslowakischen
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Republik ein Hindernis,napentlich nicht bei der Zulassung zu

öffentlichen Diensten,Aemtern und Würden oder bei der Ausübung

irgendeines Gewerbes oder Berufes. /§ 128 Abs.2 VU/.

3. Hierdurch werden jedoch die Rechte nicht berührt, die

den Staatsorganen in diesen Belangen auf Grund der bestehenden

oder künftig zu erlassenden Gesetze aus Gründen der öffentlichen

Ordnung und der staatlichen Sicherheit sowie der wirksamen Auf-

sicht zukommen. /§ 128 Abs.4 VU/.

4. Die in den Absätzen 1 und 2 angeführten Grundsätze

sind auch als Gleichheit der Staatsbürger verschiedener Nationali-

tät und mit den in Absatz 2 angeführten Bestimmungen auch die

Gleichheit der Staatsbürger verschiedener Rasse gemeint. Die

in Absatz 3 angeführte Bestimmung darf nicht zu einer gewalt-

samen Entnationalisierung oder zu Schikanen missbraucht werden.

5. Im Geiste der vorangehenden Bestimmungen darf ins-

besondere die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Sprache oder

Rasse niemals ein Anlass zur Bezeichnung als staatlich-unver-

lüssliche Person sein.

6. Der Grundsatz der Gleichheit aller Staatsb rger

der Tachechoslowakischen Republik vor dem Gesetze /§ß l06 und

128 Vu./ bindet die Organe der legislativen,Regierungs-,Exeku-

tiv- und Gerichtsmacht.

B./

Obsorge für den nationalen Frieden.

1. Der Staat trägt durch seine eigene Tätigkeit wie

auch durch die Förderung anderer öffentlicher oder privater

Tätigkeit zum gegenseitigen Kennenlernen, zur Verständigung

und zum ruhigen Zusammenleben der Staatsbürger verschiedener

Volks-,Rassen-und Religionszugehörigkeit und sorgt für die

Verhinderung joglicher nationalen , rassenmässigen oder

religiösen Unverträglichkeit sowie ihrer Folgen.

2. Die Gemeinden und anderen öffentlichen Körper-

schaften sind verpflichtet, diese Tätigkeit zu unterstützen.
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Schutz durch die Verhältnisvertretung bei

Wahlen.

1. Die Wahlen in die gesetzgebenden Körperschaften

und in die Gebietsselbstverwaltungsverbände und ihre Organe

erfolgen nach dem Grundsatze der Verhültnisvertretung.Die

 de dd  der t 

nationaler Grundlage zu konstituieren.

2. Die geltenden Vorschriften bestimmen, in welchen

Fallen eine Nahl nach dem Grundsatz der proportionalen Ver-

tretung in andere Verbände oder Oregane stattfindet,welche

eine Tätigkeit im Bereiche der öffentlichen Verwaltung ent-

falten, Der Grundsatz dos Minderheitenschutzes im Wege der

proportionalen Vertretung ist zweckmässig auch bei der weiteren

Bestimmung der Regeln des Walverfahrens einzuhalten , wonach

die Mitglieder der in Bereiche der Öffentlichen Verwaltung

tätigen Organe berufen werden. Die Bestimmungen des Abs.l

If

letzter Satz gelten auch hier.

III.

 ce d t

A./

Strafschutz des nationalen Friedens.

1. Der Strafschutz der Nation und ebenso auch der

nationalen Gruppen gegen öffentliche Sehmähung ist durch

die geltenden Vorschriften gesichert.

C d c  

feindlichen Handlungen oder zum Hass gegen einzelne Gruppen

der Einwohner wegen ihrer Nationalität , Sprache oder Rasse,

wird nach den gesetzlichen Bestimmungen bestarft.
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3. Die geltenden Vorschriften bestimmen,welche Massnahmen

gogen Druckschriften zu ergreifen sind,durch deren Inhalt die in

den vorangehenden Absätzen angeführten Strafhandlungen begangen

wurden.

B./

Strafschutz der nationalen Zugehörigkeit.

/8

Schutz des Bewusstseins der nationalen Zugehörigkeit und des

Bekenntnisses zu ihr.

l. Die Freiheit des Bewusstseins der Volkszugehörigkeit

und das wahrheitsgemässe Bekenntnis zu ihr steht unter dem Schutze

dieses Gesetzes, sowie der geltenden Bestimmungen,insbesondere

der Vorschriften gegen Terror und gegen die Aufreizung zu Gewalt

oder anderen feindlichen Handlungen gegenüber Einzelnen wegen

ihrer Nationalität , Sprache oder Rasse.Die Bestimaungen unter

a o   

2. Jede Art gewaltsamer Entnationalisierung ist nicht

erlaubt./§ 134 VU./

3. Das verfassungsmässig gewährleistete Koalitionsrecht

erstreckt sich im Rahmen der geltenden Bestimmungen auch auf die

Vereinigung auf nationaler Grundlage.

/4

S 

1. Wer jemanden nit Gewalt oder durch gefährliche Drohung

zwingt,seine eigene Nationalität oder di@ unter I, A./,Abs.4 oder

einer

Abs.5, zweiter Satz, genannten Person , deren ordentlicher Ver-

treter er ist oder die seiner Erziehung , seinem Unterricht , seiner

Fürsorge oder Aufsicht anvertraut ist,zu ändern, wird wegen eines

Verbrechens mit Kerker von 6 Monaten bis zu 5 Jahren bestraft.

2. Wer jemanden zu don im vorangehenden Absatz angeführten

dadurch zwingt, dass er

a/ ihm irgandeinen Schaden zufügt oder androht,

b/ seinen Einfluss oder seine Abhängigkeit oder
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eine ihm unmittelbar drohende Notlage missbraucht

oder damit droht,

wird wegen einer Uebertretung mit Gefängnis von

 d  t

3. Es ist uhmassgeblich,ob das in den vorangehenden

Absaätzen angeführte Mittel gogen die Person angewendet wurde,

welche genötigt wurde oder werden sollte,oder gegen eine andere

Person , welche mit dieser Person direkt verwandt ist,ihr

Mitglied oder Ehegatte ist, oder zu ihr in einem solchen

Familien-oder ähnlichen Verhältnis steht, dass den Schaden,

 r r    d e  

ea dor dr c

/0

durch Bestechung.

Entnationalisierung gegen Entgelt/

1. Wer jemandem materielle Leistungen dafür gibt,dass

er die eigene Nationalität oder die einer unter I,A,Abs.4oder5

zweiter Satz angeführten Person , deren ordentlicher Vertreter

er ist oder die seiner Erziehung , seinen Unterreicht,seiner

Fürsorge oder Aufsicht anvertraut ist, ändert oder geändert hat,

wird wegen einer "ebertretung mit Gefüngnis von l4 Tagen bis

zu 6 Monaten bestraft.

2. Der nach den vorangehenden Abeatz strafbaren Bestechung

macht sich schuldig,wer für das darin Angeführte der bestochenen

Person oder mit ihrem Wissen der Person , mit velcher sich der

Bestochene in einem Familienverhältnis befindet / lit.g/Abs.2/

oder mit Zustimmung des Bestochenen einem anderen unmittel-

bar oder mittalbar irgendeinen Vorteil anbietet, verspricht

oder gewährt.

d./

Begriffsbestimmung der Entnationalisierung.

1. Seine sigene Nationalität eündert,/ sich selbst

entnationalisiert/ wer im Alter über l6 Jahre ständig oder

zeitweilig eine andere Nationalität bekennt,als welche den

Bestimmungen unter I , A./ entspricht.
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2./ Eine unter I. A./ Abs.4 oder 5. 2.Satz, entnationali-

siert, ver als ihr ordentlicher Vertreter oder in dem Falle , dass

sie seiner Erziehung,seinen Unterricht,seiner Fürsorge oder Auf-

sicht anvertraut ist,sie für eine andere Nationalität meldet, als

jene,welche den Bestimmungen unter I, A./ entspricht oder sie

zu dem Zwecke in eine Schule mit anderer Untterrichtssprache

schickt,damit die/für die Aenderung ihrer Nationalität nach I,A./

Abs.2 erforderliehen Voraussetzungen eintreten.

/*9

Strafbarkeit des Versuches .

Ein Versuch der unter b,c, angeführten Uebertretungen

ist auch in der Slowakei und in Karpathenrussland strafbar.

/°3

Besondere Vorschriften für die Strafe.

Macht sich einer Strafhandlung unter b und c ein

öffentliches Organ bei der Ausübung der ihm anvertraubn öffentlichen

Macht schuldig oder in Missbrauch dieser Macht oder begeht eine

solche Handlung ein Seelsorger jeglichen Bekenntnisses oder

eine andere in einer religiösen oder kirchlichen Funktion tätige

Person in Ausübung ihres Amtes oder ihrer Funktion oder durch

einen Missbrauch der mit ihnen verbundenen Macht , so ist die

Strafe , wenn es sich um ein Verbrechen handelt,Kerker von

1 bis zu 5 Jahren und wenn es sich um eine Uebertretung handelt,

sahweres Gofüngnis von l Monat bis zu einem Jahre.

g./

Privatbeteiligte .

1. Im Strafverfahren wegen der unter b und c angeführten

Handlungen hat derjenige , gegen welchen die landlung gerichtet

war,sowie die Personen, welche mit ihm in einem Fanilienverhäl-

nis stehen, die Stellung eines Privatbetetligten /Geschädigten/

auchw enn sie dabei keine privatrechtlichen Ansprüche geltend

machen.



11

EN

für die Aufnahme von Angestellten,welche nach den geltenden

Bestimmungen in den Grenzen des im Haushalt sichergestellten

Kredits angestellt werden und deren Gehalt-und Dienstverhältnisse

durch kollektive oder individuelle Verträge oder eine andere

Vereinbarung des Dienst-/Arbeits-/verhältnisses geregelt sind.

c/

Durch die Vorschriften unter a und b ändert sich nichts

an den geltenden Vorschriften für die allgemeinen und besonderen

Bedingungen für die Aufnahme in den Staatsdienst,für die An-

stellung in einer bestimnten Kategorie der Staatsangestellten

oder in einem bestimnten Zweige des Staatsdienstes oder für

die Erlangung einer bestimmten Stelle in diesem Dierste.

/g

Proporz in den Diensten der Gebietsselbstverwaltungs-

verbände .

Die Vorschriften unter M a/ Abs.l bis 4 und 6 und

unter A/ b/ und c/ gelten analog für die Aufnahme neuer Kräfte

in die Dienste der Gebitesselbstverwaltungsverbände.Einzelheiten

werden durch Regierungsverordnung bestimmt.

0./

Proporz in den Diensten anderer Zweige der Üffentl

Verwaltung.

Besondere Vorschriften bestimmen , in welch

Zwaisen der äffentlichen Verwaltung bei der Aufnahre
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Durchführung im Bereiche des Hochschulwesens.

Wenn die Staatsbürger irgendeiner Nationalität eine

solche Zahl erreichen,auf die bei den Staatsbürgern der

tschechoslowakischen Nationalität durchschnittlich eine

Hochschule mit tschechosl.Interrichtssprache entfällt,ist

eine Hochschule der gleichen Art mit der Unterrichtssprache

jener Nationaliät zu errichten.Die Vorschriften über die

Artvder Errichtung von Hochschulen bleiben hievøn unberührt.

Verbot des Hausunterrichtes in einer der Nationalität

des Kindes nichtentsprechenden Sprache .

inder,welche Bewilligu

Schulbe

htet werden und deshal

Schulbe

ssen in der Sprache ih

Nationa

den.

eln die geltenden Vors

VIII.

ionale Schulselbstverwaltung

.

A./

ale Selbstverwaltung in der Schulverwaltung.

a./

1. Für die Verwaltung der Volksschulen in den

Schulgemeinden / Schulsprengeln/ und in den Schulbezirken

sind in den Ländern Böhmen und Mähren-Schlesien Ortsschul-

räte und Sprengelschulräte und Bezirksschulausschüsse errichtet,

die in der Regel national /nach der Unterrichtssprache der

Schulen/ gegliedert sind.



Karlsbad

dleses Frincip so durchgerührt werden, dass

des staatlichen Lebens durchdringt und über

lich zur Geltung kommt. Eine solche Gleichb

sich nur auf den natürlichen Gegebenheiten

völkerung und des Staatsgebietes aufbauen.D

der Ordnungsplan der Sudetendeutschen Parte:

Aufbau vor:

eine nationalen

deutsches Volke

taate in Anspruch

ebiete auf Staat
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einerseits und Selbstverwaltungen der Velker anderseits, so-

dass auch das tschechische Volk zur Herstellung der Gleich-

berechtigung die Selbstverwaltung auf diesen Gebieten erhält.

Diese Angelegenheiten, velche unbedingt als Mindestmass zur

Sicherstellung der Bigenbestimmung im Steataganzen gehören,

milesen Angelegenheiten der Gemeinden, Sicherheitspolizei und

Personenangelegenheiten, die gesamte: Schul- und Kultuver-

waltung, die Fürsorgeverwaltung und den Sehutz von Grund und

Boden und auf wirtschaftlichem Gebiete die pflichtmässige Or-

ganisierung, die Interessenselbstverwaltung,Agricultur und

Forstwirtschaft sowie eine sngemessene Finanzhoheit durch

Selbstverwendung der Anteile an den Staatsfinanzen sowie das

Eigenbesteuerungsrecht umfassen.

Deshalb enthält der Plan der Sudetendeutschen Par-

tei bezüglich der Aufteilung der drei Gewählten unter Beibe-

haltung eines denokratischen Verhältniswahlverfahrens fol-

genden Aufbau

10/

Die Gesetzgebung erfolgt:

a/ für den Staat durch eine gesamtstaatliche Nationalversamm-

lung, in welcher sich die Mitglieder gleicher Volkszu-

gehörigkeit in nationale Kurien zur Vertretung der Rechte

ihrer Völker und Volksgruppen vereinigen und bestimmte

Rechte zur Sicherung dieser nationalen Ordnung erhalten

sollen,

b/ durch die"Volksvertretungen" der einzelnen Volkspersön-

lichkeiten für die ihnen zugehörigen Staatsbürger und

Volksgebiete.Sie setzen sich zusammen aus den gleichna-

tionalen Mitgliedern der Nationalversammlung.



Demgemiss

mues auch die Gliederung der Verwaltung einen Umbau erfahren.

- 10-

Im Bereich der Staatsverwaltung sind bis auf die

146

Ministerien für nationale Verteidigung, auswirtige Angelegen-

heiten-und Finanzen national zu sektionieren und gleichnatio-

nale Leiter unter einem gemeinsamen Minister zu unterstellen,

wobei diese Leiter im Binvernehmen mit dem Vorsitzenden der

nationalen Selbstverwaltungen zu ernennen sind. In den unteren

Instanzen, den Landes- und Bezirksbehörden verschwinden da-

durch selbstredend die durch die Verwaltungsreform von l927

errichteten rudimentlir übernommenen und fälschlich als Selbst-

verwaltung bezeichneten Lahdes- und Bezirksvertretéungen, da

deren Aufgaben restlos in die Selbstverwaltun

Die Bezirksbehörden sind somit ausschliesslic

wobei deren Verwaltungssprengel nunmehr den V

zupassen sind. Die Landesbehörden sind ebenfa

sektionieren, um auch in der Selbstvervaltung

der gleichnationalen Verwaltung zum Durchbruch

Das Entsprechende hat selbstverständlich auch
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Sprachengesetz vom l920 ( § 2), zum Teil in Artikel 37 der

Sprachenverordnung enthalten.

Der zweite Absatz übernimmt die Bestimmungen des Ar-

tikels 2l, Absatz 1 der Sprachenverordnung.

Absatz 3 übernimmt mit geringfügigen Abänderungen die

Bestimmungen des Artikels 23 der Sprachenverordnung und bringt

eine kleine Erleichterung im Strafverfahren, die aber mehr Zlg

die Bedeutung einer Vereinfachung des Prozessverfahrens hat,

als die der Gewährung erweiterter nationaler Rechte im Sprach-

gebrauch für Nichttschechen.

Der 4. Absatz dieses Paragraphen ist übernommen aus

Artikel 35 der Sprachenverordnung.

Absatz 5 ist übernommen aus Artikel 16 und 78 der

Sprachenverordnung mit der merkwürdigen Ergänzung, die jeder

Genauigkeit entbehrt,indem es heisst " Eingaben in tschechoslo-

wakischer Sprache zu erledigen ........... falls es der Charak-

ter der Sache erfordert ........ "

Absatz 6 entspricht ebenfalls den bisherigen Vor-

schriften der Sprachenverordnung mit geringfügigen Abänderungen

gegenüber den Bestimmungen des Artikels 72, Absatz 3.

Absatz 7 ist übernommen aus Artikel 25 der Sprachenver-

ordnung.

Absatz 8 ist aus Artikel 12 der Sprachenverordnung

übernommen und bringt keine wesentlichen Aenderungen.
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§ 3.

Die Bestimmungen dieses Paragraphen hinsichtlich des

Sprachenrechtes der autonomen Behörde sind mit geringfügigen

Abänderungen in den Artikeln 70,71,1, 79, 33, 25 und 89 der

bisherigen Durchführungsverordnung enthalten.

Unsystematisch erscheint die Subsummierung des fünften

Absatzes über den Sprachengebrauch der Nationalversammlung in

diesen Paragraphen. Es wird in dieser Vorschrift auch keiner-

lei Neuerung angeführt. Der Sprachengebrauch der Nationalver-

sammlung ist durch die Gesetze 325 und 326 /192º geregelt.

§ 4 übernimmt dem Sinne nach unverändert die Vorschif-

ten des § 4 des Sprachengesetzes von 1920.

§ 5 übernimmt dem Sinne nach unverändert die bisherigen

Bestimaungen des § 5 des Sprachengesetzes von l920 ergänzt

durch die Bestimmungen des Absatzes 2.

Ferner bleiben die §§ 6 und 7 unverändert.

Absatz 4 des § 8 bringt eine neue Bestimmung, über

deren Wert man keinerlei Aeusserung abgeben kann, weil es der

Verordnungsgewalt überlassen wird, dieses Gebiet des interna-

tionalen Rechtes zu regeln.



Natiohalitätenrechtliche Generalkritik.

zu dem am 30. Juni l938 von Ministerpräsidenten Dr.Hodža der

Sudetendeutschen Partei übergebenen Teil des Nationalitätensta-

tutes.

Dieser Teil beinhaltet in Grundsätzen formuliert :

l./ Eine Zusammenfassung bereits geltender gesetzlicher

Regelungen in den Abschnitten I,II, /A u. C/, III, IV, VI,VII -

XI.

2./ Neue Zielsetzungen staatlicher Tätigkeit und einige

Neuregelungen in den Abschnitten II B, III B , V, XI, XII,

und XIII.

In der folgenden Betrachtung wird entsprechend dieser

.

Einteilung zu den vorgeschlagenen Regelungen vom rein juristischen

Standpunkte Stellung genommen teilweise unter Bedachtnahme auf

die von der SdP aufgestellten Grundsätze für die Neugestaltung

des Staates:

l./ Zusammenfassung bereits bestehender gesetzlicher

Regelungen :

Zu I :

Unter der Ueberschrift " Volkszugehörigkeit " werden

die Bestimmungen der Regierungsverordnungen über die bisher durch-
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Gewalt hat, Unmittelbar praktische Wirkung kann der Gleichheits-

grundsatz nur haben, wenn

a/ die ihm widersprechenden Gesetz und Verordnungen sofort

aufgehoben,

b/ die Erlässe und Weisungen der Behörden zurückgenommen

und

c/ für eine wirklich dem Gleichheitsgrundsatze entsprechen-

de Handhabung der Amtsgewalt der staatlichen Organe gesorgt wird.

Da sich also der § l28 der Verfassungsurkunde als vollkom-

men ungenügend und unwirksam erwiesen hat, ist eine vollkommene

Reform der gesamten Rechtsordnung notwendig, wie sie in der von

der Sudetendeutschen Partei an die tschechoslowakische Regierung

überreichten Skizze für die Neuordnung des Staates vorgeschlagen

wurde.

Uebrigens ist die in Punkt 4 dieses Abschnittes vorgenomme-

ne Gleichsetzung des Begriffes Volkszugehörigkeit /Nationalität/

der Staatsbürger mit dem Begriffe der sogenannten sprachlichen

Zugehlrigkeit der Staatsbürger lediglich die Feststellung der

bisher unbestritten herrschenden Auffassung und Auslegung nach

den Minderheitenschutzvertrag.

Bezeichnend aber ist, dass diese Gleichsetzung nichtgilt

für den im Punkt 5 angeführten Grundsatz, dass die Zugehörigkeit

zu einer bestimmten Sprache und Rasse niemals ein Anlass zur

Bezeichnung als " staatlich unverlässliche Person " sein darf.

Ist es an und für sich schon eigenartig, dass in dem Nationa-

litätenstatut die Bezichnung " staatlich unverlässliche Person "

Aufnahme findet, so wird im übrigen der"demokratische"Geist des

Staates am schärfsten dadurch
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Staatsbürger, sondern auch die Gleichheit der Völker und Volks-

gruppen verfassungsmässig garantiert und faktisch geachtet wird.

Diese Erkenntnis ist eine Frucht der Nationalitätenkämpfe im

alten Oesterreich- Ungarn und fand im alten Oesterreich in den

verschiedenen Verfassungsentwürfen und Staatsgrundgesetzen ihren

Niederschlag.

Mit die heftigsten Vorkämpfer für eine verfassungs-

mässige Verankerung der Gleichheit( Gleichberechtigung) der

Völker und Volksgruppen ( Volksstämme) waren die tschechischen

Politiker aller Parteien seit l848. So heisst es in den Peti-

tionen der sogenannten Wenzelsbader Versammlung vom ll.März l848

in Punkt 4:" vollkommene Gleichberechtigung der böhmischen und

deutschen Nationalität ". Besonders scharf und eindeutig kenn-

zeichnet folgender Antrag die Einstellung tschechischer Politiker

zu dieser Frage : " Keiner Nationalität wird vor der anderen

ein politisches Vorrecht eingeräumt ". Diesen Antrag stellten

als Mitunterzeichner die führenden tschechischen Abgeordneten

Pinkas und Rieger l848 im Verfassungsausschuss des Kremsierer

Reichstages, da ihnen die vorgeschlagene Fassung des ersten

Satzes des § 2l des Verfassungsentwurfes unzulänglich erschien,

der lautete :" Alle Volksstämme des Reiches sind gleichberech-

tigt ". Ferner heisst es im Antrag der Landtagsabgeordneten

Dr. Herold, Dr.Pacak und Genossen von 4. Feber l898 in Punkt 8

" beide Volksstämme, sowohl der Pöhmische als der deutsche haben

im ganzen Lande den Charakter eines vollberechtigten politischen

Volkes und jeder Bürger hat im ganzen Lande das Recht auf

Schutz seiner Nationalität und den Gebrauch seiner Sprache im
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öffentlichen und privaten Lebens ".

Unverständlich ist, dass diese Erkenntnis des tsche-

chischen Volkes und seiner Politiker, seitden sie im Besitze

der staatlichen Macht sind, verleugnet und vergessen wird. In

dem von ihnen allein geschaffenen St ate waren sie bisher nicht

gewillt, jene Grundsätze des gleichberechtigten Zusammenlebens

zu verwirklichen, die sie selbst im alten Oesterreich ale un-

erlässlich für ein friedliches Zusammenleben erklärt hatten.

Um nun für den Vielvölkerstaat der Tschechoslowakei

das ordnende und gerechte Aufbauprinzip zu zeigen, hat die Su-

detendeutsche Partei in ihrer Skizze ( Memorandum) jene Grund-

sätze dargelegt, die eine wahre Gleichberechtigung verbürgen.

Der vollkommene Mangel einer Gleichheitsgarantie der Völker und

Volksgruppen, - als des zu lösenden Kernproblems des tschecho-

slowakischen Staates- , beweist, dass die Verfasser des Nationa-

litätenstatutes weder die Lehren aus der Geschichte des tsche-

chischen eigenen Volkes gezogen haben, noch aus dem katastropha-

len Ergebnis einer zwanzigjährigen Herrschaftsausübung im tsche-

choslowakischen Staate ziehen wollen.

Zu II C:

I

Unter der Ueberschrift :" Schutz durch die verhältnis-

mässige Vertretung bei Wahlen " werden lediglich schon bestehn-

de Regelungen angeführt, ohne allerdings auf die gesetzlich be-

stehenden Einschränkungen hinzuweisen, von der eklatanten Ver-

letzung der verhältnismässigen Vertretung durch die Auflösung

mehrere deutscher Parteien auf Grund des verfassungswidrigen

Parteiauflösungsgesetzes ganz zu schweigen.
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Durch das Ernennunsrecht des Staates bezüglich/eines Drittels

 a a  d dr d

hältnismässige Vertretung der Völker und Volksgruppen in sol-

chem Umfange verändert, dass dieser Grundsatz keine hinreichen-

de Schutzbestimmung ist. Auch die Einsetzung tschechischer

Regierungskommissäre in deutschen Gemeinden an Stelle freige-

wählter Vertretungen, sogar unter Missachtung der gesetzlich

vorgeschriebenen Fristen beweist dies.

Die verhältnismässige Vertretung sichert dem tschechi-

schen Volke im Parlament eine wenn auch nur kleine Mehrheit

und schützt die anderen Völker und Volksgruppen lediglich davør,

in Parlament nicht vertretan zu sein. Da sie aber auf Grund der

soziologischen Tatsachen nie die Mehrheit erreichen können, so

hat das tschechische Volk lediglich durch den Besitz der zah-

lenmässigen Mehrheit eine ständig gesicherte Vormachtstellung.

Die Verfassungsurkunde, die in sinnvoller Weise ein gemeinsames

Werk aller Völker und Volksgruppen hätte sein müssen, wurde

von den Tschechen und Slowaken den anderen Völkern und Volks-

gruppen aufoktroiiert. Die verhältnismäesige Vertretung könn-

te sich nur dort als ein gewisser Schutz für die nichttsche-

chischen Völker und Volksgruppen erweisen, wo für das Zustande-

kommen von Gesetzen mehr Stimmen erforderlich sind, als die

tschechische lnappe Mehrheit besitzt. Da sich aber das tsche-

chische Volk und seine Abgeordneten nicht an jene feierlichen

Bindungen des Gesetzgebungsverfahrens hält, die es sich selbst

in der Verfassungsurkunde auferlegt hat, inden es verfassungs-

ändernde Gesetze, wie das Staatsverteidigungsgesetz,
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das Parteiauflösungsgesetz u.s.w. verfassungswidrig mit ein-

facher Mehrheit beschloss, so ist selbst dieser dürftige "Schutz"

illusorisch. Dies trifft umsomehr zu, als wieder nur die Mehr-

heit des Parlamentes Gesetze wegen Verfassungswidrigkeit an-

fechten kann.

Der Hinweis, dass in der freiheitlich demokratischen

Republik die Parteien nicht gehindert werden, sich auf natio-

naler Grundlage zu konstituieren, mutet seltsam an, wenn man

bedenkt, dass dieses " Recht " in dem von den Tschechen als

reaktionären Völkerkerker bezeichneten alten Oesterreich als

selbstverständlich nie einer besonderen Festlegung bedurfte.

Zu III:

In diesem Abschnitt werden in den Punkten A und B/a

die geltenden Bestimmungen über den Strafschutz der " Nation

und der nationalen Gruppen" und der " nationalen Zugehlrigkeit"

wieder gegeben.

Die hier wiedergegeben gesetzlichen Bestimmungen haben

sich nach den gemachten Erfahrungen als vollkommen unwirksam er-

7

wiesen, den nationalen Frieden zu schützen. Der Hationale Friede

müsste das höchste Rechtsgut in einem Vielvölkerstaate sein,

zumindestens gleichgestellt den durch eine ganze Reihe von

Gesetzen so ausserordentlich geschützten Rechtsgütern der " re-

publikanisch- demokratischen Staatsform " der " Integrität des

Staates" u.s.w. Während für diese Rechtsgüter die schärfste

Verfolgung vorgesehen ist und gehandhabt wird, ist der Straf-

schutz
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Sprache einigermassen beherrschen, was nur bei de

der Fall ist - die oft umfangreichen Vorlagen auc

durchlesen können, um die Interessen ihrer Volkss
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Zu B: Veröffentlichung der Rechtsnormen in sprachlicher Hin-

sicht": Hier wird lediglich ein bestehender Rechtszustand

wiedergegeben, wobei keine Sicherheit gegeben ist, dass nicht,

wie bisher, die Veröffentlichung des nichttschechischen Wort-

lautes der amtlichen Gesetzessammlung viele Wochen und auch

Monate später auch in der Zukunft erfolgt.

Zu VI:

Die in diesem Abschnitt in Form von Grundsätzen wie-

dergegebenen geltenden Vorschriften betreffen in Punkt

1. a/ die nationale Sektionierung der Landeskulturräte als

Erbe altästerreichischer Regelung, und in Punkt

1 b/ die Handels- und Gewerbekammern, Anwalts- Aerzte- und

Ingenieurkammern ( wobei letztere bis lgl8 national ge-

teilt waren) ebenfalls als Erbe altösterreichischer

Regelung. Hiebei ist festzustellen, dass unter Missachtung aller

demokratischen Grundsätze seit den Bestande der demokratischen

tschechoslowakischen Republik die gesetzlich vorgeschriebenen

Wahlen in so wichtige Einrichtungen wie die Handels- und Gewer-

bekammern noch niemals stattgefunden haben.

Zu 2 :

Obwohl der demokratische Charakter aller Eihrichtungen

des Staates stets als ein Wesensmerkmal herausgestellt wird,

haben seit dem Bestande des Staates auch die längst fälligen

Wahlen der Organe der öffentlichen Versicherungsanstalten

nicht stattgefunden.

Eine wirkliche Sicherstellung der nationalen Interessen

in der Interessenselbstverwaltung und im öffentlichen Ver-

sicherungswesen läge aber erst dann vor, wenn der Wirkungs-

kreis dieser Einrichtungen entweder territorial unter Berück-

sichtigung der Siedlungsgebiete neu abgegrenzt (Handeiskammern)



- 18 -

h5)

oder nach dem nationalen Personalitätsprinzip geordnet würde.

( Anwalts- Aerzte- Ingenieurkammern u. dergl.) Das Nationalitä-

tenstatut beharrt daher auch auf diesem lebenswichtigen Gebiete

auf dem bisherigen Zustande.

Zu VII:

Die unter der Ueberschrift " Aufbau des Schulwesens

auf nationaler Grundlage " angeführten Grundsätze geben teils

Bestimmungen der Verfassungsurkunde ( § l3l) wörtlich, teils

bestehende sonstige Regelungen sinngemäss wieder. Auch hier

lässt die Fassung der Bestimmungen erkennen, dass der " Natio-

nalstaatsgedanke " nicht aufgegeben ist, dass also von einer

" Gleichberechtigung " keine Rede ist. So heisst es immer :

" mit einer anderen als der tschechoslowakischen Unterrichts-

sprache " u.s.w., was klar zum Ausdrucke bringt, dass die Schu-

len der nichttschechischen oder slowakischen Völker und Volks-

gruppen Ausnahmseinrichtungen sind.

Von diesem grundsätzlichen Einwande abgesehen sind die

im wesentlichen auf übernommenen altösterreichischen Regelungen

beruhenden Bestimmungen wegen der Art ihrer Handhabung durch

die tschechische Bürokratie unzulänglich. In dieser Wiederholung

der geltenden Bestimmungen über die Errichtung von Schulen, die

bisher nachweisbar nicht nach dem Grundsatze der vollen Gleich-

berechtigung der Völker und Volksgruppen gehandhabt wurden,

ist auch in der Vorlage des Nationalitätenstatutes keine wie

immer geartete Garantie enthalten, dass das Gesetz vom 3.Iv. l919

Nr. 189 ( das sogenannte Minderheitenschulgesetz) von nun an

so angewendet wird, dass Volks- und Bürgerschulen ohne Rücksicht

auf die
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Kinderzahl nicht nur für einige tschechische Kinder in den

//

deutschen Gemeinden errichtet werden.

Desgleichen enthält dieser Abschnitt des Nationali-

tätenstatuts keine Bestimmungen darüber, dass z.B.deutsche Kinder

nur in deutsche staatliche Kindergärten gehören und dass der

staatliche Kindergarten im Wesen nicht mehr wie bisher ledig-

lich den tschechischen Kindern im tschechischen Siedlungsge-

biete zugute kommt.

Dadurch beseitigt auch das Nationalitätenstatut in

keiner Weise den gerade zu durch die tschechischen Minderheits-

schulen und die staatlichen tschechischen Kindergärten im

deutschen Siedlungsgebiete unter Anwendung verschiedenster

Druckmittel und Versprechungen betriebenen Seelenfang deutscher

Kinder,insbesondere Kinder deutscher Staatsangestellter und

staatlicher Arbeiter. Gerade dieser Zustand ist mit eine der

grössten Ursachen des nationalen Unfriedens im Staate.

Dieser Gesamte Misstand auf dem Gebiete des ganzen

Schul-und Erziehungswesens kann nur dadurch behoben werden, dass

das gesamte Schulwesen ein Teil der nationalen Selbstver-

waltung und damit dem nationalpolitischen Streit entzogen wird.

Zu VIII. :

Unter der Ueberschrift " Nationale Schulselbstver-

waltung " werden die schon bestehenden vom alten Oesterreich

übernommenen und sogar verschlechterten Regelungen über die

blosse Mitwirkung der Staatsbürger an der Schulverwaltung

wiedergegeben.Hiebei wird neu in lit.c/ die Errichtung

eigener nationaler Abteilungen im Unterrichts- und Landwirt-
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schaftsministerium in Aussicht genommen, nicht aber in Handels-

ministerium, dem auch zahlreiche Fachschulen unterstehen.

Mit der Verheissung der Errichtung nationaler Ab-

teilungen,über deren Kompetenz gegenüber dem von tschechi-

schen Beamten besetzten Präßidien der Ministerien die Vor-

lage noch gar nichts sagt,will die Regierung offensichtlich

die Gewährung einer wirklichen Selbstverwaltung selbst in

dem Bereiche des Schulwesens umgehen.

Da der Wirkungskreis der Landesschulräte immer

mehr zu Gunsten des Ministeriums eingeschränkt wurde,so be-

deutet die nationale Sektionierung der Landesschulräte und

das Recht der Beschlussfassung für die einzelnen nationalen

Sektionen praktisch fast nichts,da ihr Zuständigkeitsbereich

unerheblich geworden ist.So wurde das gesamte Mittelschul-

wesen und das staatliche Minderheitsschulwesen unmittelbar

dem Schulministerium unterstellt. Die hier vorgeschlagene

Regelung hat daher rein optischen Charakter,die nationale

Rechte vortäuscht,das heisst Formen ohne Inhalt.

Die Grundsätze für die SELBST - verwaltung der

Hochschulen sind lediglich die Wiedergabe bestehender alther-

gebrachter Regelungen, die nicht aus dem Grunde des

nationalen Schutzes,sondern dem der Freiheit der Wissen-

schaft und ihrer Lehre erwachsen sind. Diese Hochschul-

autonomie stellt allerdings keinen Schutz gegen so schwer-

wiegende Eingriffe in das Eigentum,das Leben und die hi-

storischen Rechtsgüter dar,wie die bekannten Universitäts-

gesetze zeigen, durch die die Deutsche Universität in Prag

ihreshistorischen Namens,ihrer Vergangenheit,ihrer Insignien
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und eines Grossteils ihres Eigentums beraubt wurde.

Diese Grundsätze sind daher ungeeignet,einen wirksamen Schutz

unter nationalen Gesichtspunkten darzustellen.Somit wird unter

dem Titel " nationale Schulselbstverwaltung " der bisherige

Zustand im wesentlichen belassen.Es ist keinerlei Garantie

gegeben,dass die Ursachen aller bisherigen Beschwerden der

nichttschechischen Völker und Volksgruppen beseitigt werden

und für die Zukunft die Gewähr geboten ist,dass eine Fort-

setzung des bisherigen Unrechtszustandes unter keinen Umstän-

den erfolgt-

Die Schule und die Schulkinder bleiben somit auch

weiter ein Kampfobjekt zwischen dem tschechischen Volke und

dem Staate einerseits und den nichttschechischen Völkern und

Volksgruppen andererseits.

Zu IX :

Die unter " andere nationale Gesichtspunkte im

Schulwesen und bei Prüfungen " wiedergegebenen Grundzüge der

geltenden Rechtsordnung geben nur insoferne zu einer Bemerkung

Anlass, als der selbstverständliche Grundsatz nicht auf-

genommen wurde, dass zumindestens in öffentlichen Schulen

Lehrer und Schüler der gleichen Volkszugehörigkeit sein

müssen. Die Aufstellung eines so selbstverständlich er-

scheindenden Grundsatzes mit zwingenden Durchführungsvorschriften

wäre aber erforderlich, da er nicht eingehalten wird. Die

Bestimmungen der Ziffer I bietet die Möglichkeit,nunmehr ohne

besonderen Grund /Mangel an Lehrkräften/ Lehrpersonen

in andersnationalen Schulen einzustellen.
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Die blosse Wiedergabe der bisherigen Rechtsordnung

auch in diesem Punkte kann also nicht anders gewertet werden,

als für den Nichtkenner vorzutäuschen,dass bereits ein be-

friedigender Rechtszustand herrscht,wobei die den Gleich-

heitsgrundsatz widersprechende Handhabung der Gesetze,wodurch

die Erziehungsinteressen der nichttschechischen Völker und Volks-

gruppen aufs Schwerste beeinträchtigt werden,verschiegen wird.

Zu X :

Die hier dargeklegten Grundeätse Grundzüge der seit

dem Jahre l9l9 geltenden Bestimmungen über die nationale Selbst-

verwaltung in Bereiche des Bücherei-und Volksbildungswesens

geben im Rahmen dieser Gesamtstellungnahme nur Anlass zu

folgender Bemerkung : Die national-getrennten Gemeindebüchereien

sind durch die staatliche Zensur-und Verbotspraxis in der

Erfüllung ihrer Aufgaben derart bevormundet,dass dieser Zu-

stand nicht mehr als Selbstverwaltung bezeichnet werden kann.

Zu XI :

Die unter A niedergelegten Grundsätze sind schon

bestehende Regelungen,ebenso die unter B c und d . Sie

sind als solche Selbstverständlichkeiten,sodass es sich er-

übrigt,hiezu etwas zu bemerken. Auch der unter C niederge-

legte Grundsatz ist schon geltendes Recht /Gesetz vom

12.8.192l Slg.330/ . Der hier ausgesprechene Schutz hat sich

aber als vollkommen wirkungslos erwiesen. Nur ein Recht auf

den Arbeitsplatz wäre imstande allenfalls Schutz vor Entlassung

aus nationalen Gründen zu gewähren,wenn zugleich die nationale

Selbstverwaltung nach den Vorschlägen der
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entsprechend gestaltet würde.

2./ Neue Zielsetzungen staatlicher Tätigkeit und einige

Neuregelungen.

Zu II B :

In Abschnitt " Obsorge für den nationalen Frieden "

wird der Tschechoslowakischen Republik eine neue übernationale

Aufgabe zugewiesen,die bisher weder als verpflichtender Rechts-

oder Verfassungsgrundsatz festgelegt,noch bei der tatsächlichen

Machtausübung zu erkennen war. Lediglich in der Präambel der

Verfassungsurkunde,deren Verbindlichkeitvon tschechischer

staatsrechtlicher Seite bestritten wird,und in einigen propagan-

distischen Reden wurde bisher diese Aufgabe angedeutet,obwohl

sie eine selbstverständliche Verpflichtung des Staates und des

tschechischen Volkes seit Bestand des Staates gewesen wäre.

Eine derartige Zielsetzung hat aber nur dann Wert,wenn

aus ihr die notwendigen Folgerungen gezogen werden und der tsche-

chische Nationalstaatsgedanke aufgegeben wird. Eine derartige

Zielsetzung erfordert daher eine ihr entsprechende Umgestaltung

des Staatsaufbaues und aller staatlichen Einrichtungen. In dem

Nationalitätenstatut ist aber bis jetzt aus dieser Zielsetzung

noch keine wie immer geartete praktische und juristisch ver-

bindliche Schhussfolgerung gezogen.

Daher bedeutet dieses Nationalitätenstatut eine neu-

erliche Verhinderung der Verwirklichung dieser Zielsetzung,trotz
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theoretischer Aufgabenstellung und ein weiteres Festhalten

an der verderblichen Idee von tschechoslowakischen National-

staat.

Was hat den nationalen Frieden bisher gestört ?

1./ Die rücksichtslose Ausnützung des Mehrheitsprinzips

im Parlament durch das tschechische Volk zu rein tschechischen

Machtzwecken.

2./ Die Ausübung der Regierungsgewalt im Sinne der

Herstellung eines tschechischen Nationalstaates.

V

3./ Die Besetzung sämtlicher staatlicher Machtpositionen

durch Angehörige des tschechischen Volkes.

4./ Der Missbrauch der Hoheitsgewalt des Staates

in jeder Form zu Gunsten der Förderung des tschechischen Volkes

und der Zurückdrängung der übrigen Völker und Volksgruppen auf

jedem Lebensgebiete.

5./ Die Vorrangstelllung des tschechischen Volkes

und seiner Sprache im Staate und die mittelbare und unmittel-

bare Förderung seines Expansionsdranges selbst mit Mitteln

der Entnationalisierung.

6./ Die Führung der Politik des Staates unter Miss-

achtung der nationalen Verbundenheit seiner Volksgruppen mit

ihren Mitvölkern.

Wenn daher der Staat zur Erfüllung seiner übernationalen
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Strafschutz gegen Entnationalisierung:

Der in diesen Punkten vorgeschlagene Gesetzentwurf

ist ein Ausführungsgesetz zu § l34 der Verfassungsurkunde.Inso-

ferne wird versucht, eine bisher rein theoretische Verheissung
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zu konkretisieren. Begrüssenswert ist,dass nach 20 Jahren

endlich ein derartiges Durchführungsgesetz vorgelegt wird.

Die Sudetendeutsche Partei hat l937 einen Gesetzentwurf zum

Schutze gegen jede Art von Entnationalisierung eingebracht,

der umfassend alle Tatbestände einer Entnationalisierung

unter Strafsanktion stellt. Der nunmehr vorliegende Regie-

rungsentwirf lässt leider jene Entnationalisierungstatbestände

vollkommen unberücksicht, die den nichttschechischen Völkern

und Volksgruppen die grössten Schäden zugefügt haben,das sind:

Schutz des Arbeitsplatzes,Schutz des materiellen Besitzstandes,

Schutz gegen die Tschehisierungsvereine /Národní jednota/.

Dieser unvollkommene Entwurf bedeutet also einen

an wesentlichen nationalen Streitfragen vorbeigehenden Lö-

sungsversuch.

Zu V :

In diesem Abschnitt wird der von der tschechoslowa-

kischen Regierung schon am 18.Feber l937 verkündete,aber bis

nun unverwirklichte Grundsatz des verhätnismässigen Anteils

/Pøøportionalität/ der Völker und Volksgruppen an den ödfent-

lichen Dienststellen zur gesetzlichen Festlegung vorgeschlagen.

Das Ergebnis der in Aussicht genommnenen Regelung müsste sein,

dass jedes Volk und jede Volksgruppe von Beamten gleicher

Volkszugehörigkeit betreut wird. Dem trägt der Vorschlag

insoferene Rechnung, als für die Bestimmung des nationalen

Anteils der territoriale Amtbereich massgebend zu sein hat.So

begrüssenswert der Vorschlag auch in dieser Hinsicht ist, so

wird seine Verwirklichung durch andere Bestimmungen der Vorlage
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so gut wie in Frage gestellt:

l./ Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit wird auf den

zivilen Staatsdienst eingeschränkt. Der Begriff des zivilen

Staatsdiehstes ist jedoch nicht näher erläutert,was in Hinblick

auf die Verwischung der Grenzen zwischen zivilen und nicht-

zivilen Staatsdienst durch das Staatsverteidigungsgesetz

unbedingt notwendig wäre. Eine ausgesprochene Diffamierung und

Entrechtung der nichttschechischen Völker und Volksgruppen be-

deutet es, dass sie von eihem verhältnissmässigen Anteil an den

Dienststellen des gesamten militärischen Bereiches grundsätzlich

ausgeschlossen bleiben søllen. Andererseits aber haben die

nichttschechischen Völker und Volksgruppen nicht nur den ver-

hältnissmässigen Anteil an der allgemeinen Wehrpflicht und an

den Lasten der Staatsverteidigung zu tragen, sondern sie müssen

durch ihre besondere Siedlungslage noch sehr einschneidende

zusätzliche Lasten auf sich nehmen. Wie sollen die nichttschechi-

schen Völker und Volksgruppen in Anbetracht dieser Diffamierung,

Entrechtung und übermässigen Belastung in ein gesundes und

harmonisches Verhältnis zur Staatsverteidigung und dem

Militärwesen des Staates kommen ? Dass eine befriedigende

Lösung auch beim Militär praktisch möglich,zeigt das Belgische

Beispiel.

2./ Die Beschränkung der Verhältnismässigkeit ledig-

lich auf die Zahl der neuaufzunehmenden Kräfte ohne Gewähr-

leistung der baldigen Herstellung des verhältnissmässigen

Anteils in allen Rangstufen bedeutet,dass der Grundsatz der

Verhältnissmässigkeit im Sinne des Regierungsentwurfes schon

erfüllt wäre. bei Besetzung der untergeordneten Dienstposten

durch nichttschechische Beamte und Angestellte .
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Dem kann nur durch eine nationale Systemisierung der Dienst-

posten in allen Rangstufen abgeholfen werden,wie dies die

Skizze der Sudetendeutschen Partei vorschlägt.

3./ Die in A lit. a , Ziffer 4 - vorgeschlagene

Bestimmung hebt nun den Grundsatz des verhältnissmässigen

Anteils der Völker und Volksgruppen praktisch wirder auf,

da sie mit ihren vagen Ermessensbegriffen wie M besonderer

Charakter " oder " Bedürfnisse des Dienstes " , " andere

gewichtige Gründe " u.s.w. die gesetzliche Handhabe zu den

L

krassesten Verletzungen der Verhältnissmässigkeit und damit

zur Nichtdurchführung des oben aufgestellten Grundsatzes

bietet. Damit wird der ganze Grundsatz derart entwertet,dass

er zu einer rein optischen Kulissenbestimmung wird, der

Gerechtigkeit vortäuscht,ohne sie zu gewähren.

4./ Die Bestimmungen der Punkte A,lit.a,Ziffer 5

und 6 des behandelten Abschnittes schliessen jede rechtliche

Kontrolle des Grundsatzes überdies aus. Seine Bedeutung für

den nationalen Frieden im Staate erfordert jedoch gerade eine

rechtliche Kontrolle, insbesondere in Anbetracht der Er-

fahrungen, die wiederholt,besonders aber mit den am l8.Feber

1937 gegebenen Versprechungen der Regierung gemacht wurden. Die

Vorschläge für eine solche Kontrolle sind in der Skizze der

Sudetendeutschen Partei enthalten.

5./ Da die geltenden Vorschriften für die Aufnahme .

in den Staatsdienst bisher durchwegs unter Zuhilfenahme

von stets wechselnden Scheingründen so gehandhabt wurde,dass

sie sich immer zu Ungunsten der nichttschechischen Staatsbürger

auswirkten, dürften sie durch ein Nationalitätenstatut nicht
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ohne weiteres rezipiert werden.Sie wären vielmehr so zu gestalten,

dass ihre schikanöse Handhabung zu Ungusten der Nichttschechen

unmöglich wird.

6./ Die Einschränkung der Anwendung des Grundsatzes

ausschliesslich auf die Aufnahme neuer Kräfte unter Bedachtnahme

auf die Anzahl der systemisierten Stellen bedeutet,dass der

heutige unbefriedigende Zustand noch auf unabsehbare Zeit

aufrecht erhalten bleibt, denn die systemisierten Stellen sind

im Durchschnitt in höherem Masse mit jungen /tschechischen/

Kräften besetzt als in anderen Staaten. Der erste Schritt zur

Milderung des heutigen Zustandes wäre z.B. wenigstens der

sofortige Austausch der noch vorhandenen und im tschechischen

Gebiete befindlichen deutschen Staatsbediensteten gegen die

gleiche Anzahl von tschechischen Staatsbediensteten im deutschen

Gebiete.Darüber hinaus müsste in den nächsten Jahren die über-

proportionale Aufnahme deutscher Kräfte in den Staatsdienst

solange durchgeführt werden, bis das gerechte Verhältnis im gesamten

Angestdlten-und Beamtenkörper hergestellt iet.

Zu der vorgeschlagenen Ausdehnung des Grundsatzes

des verhältnissmässigen Anteils der Völker und Volksgruppen

an den Dienststellen der Gebietsselbstverwaltungsverbände /Ge-

meinden/ und der anderen Zweige der öffentlichen Selbstverwaltung,

worunter auch die einzurichtenden nationalen Selbstverwaltungen

fallen würden, kann erst Stellung genommen werden, sobald die

Vorschläge der Regierung über die Gestaltung der Selbstverwaltungen

der Völker und Volksgruppen vorliegen werden .



-30 -

186

ZU XI :

Die hier unter B vorgeschlagenen Regelungen sind zwar

als gesetzliche Festlegung neu,aber eigentlich selbstverständ-

lich, sodass bei der Eintragung in die Waisenkataster nunmehr

ausdrücklich die Volkszugehörigkeit festgestellt werden muss.

Einen Fortschritt bedeuten lediglich die vorgeschlagen-

nen Regelungen der Punkte B a und b , aus denen der Grundsatz

erkennbar ist, dass Mündel,bezw.straffällige Jugendliche einer-

seits und die Richter andererseits derselben Volkszugehörigkeit

X

zu sein haben. Die hier vorgeschlagenen Regelungen sind jedoch

erst ein Ansatz eines ganz allgemeinen Grundsatzes auf einem

Teilgebiete.

Zu D :

Der schon in der Verfassung im § l28 niedergelegte

Grundsatz,dass kein Staatsbürger wegen seiner Volkszugehörigkeit

benachteiligt werden darf,bildete bisher kein Hindernis für die

gröblichste Benachteiligung der Staatsbürger nichttschechischer

Volkszugehörigkeit bei der Verteilung von Subventionen und

Beiträgen aus öffentlichen Mitteln. Der hier für die Subventionen

spezialisierte Grundsatz der Verfassungsurkunde und die Fassung

des Nationalitätenstatuts verspricht daher solange keinen

Wirksameren Schutz,solange nicht die Verteilung der Subventionen

und der Beiträge aus öffentlichen Mitteln durch Gesetz schlüssel-

mässig auf die einzelnen Völker und Volksgruppen erfolgt,die

dann selbst die weitere Verteilung im Wege der nationalen

Selbstverwaltung vorzunehmen hätten.
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ZU XII :

Auch der Grundsatz der Proportionalität bei Staats-

lieferungen ist nur eine Durchführung des § l28 der Ver-

  d   de  d a

Ermessungsbestimmungen eingeführt werden sollen,wie " unbe-

schadet staatlicher Interessen", " in Preis und Qualität

wesentlich übereinstimmende Angebote " , so wird der willkür-

lichsten Auslegung neuerlich eine gesetzmässige Deckung geboten.

Gegen eine solche Willkür wird nun den nichttschechischen

Völkern und Volksgruppen keinerlei wirksamer Schutz gegeben,denn

bei der Kontrolle des Staatsrechnungsabschlusses im Parlament

hängt die Genhmigung lediglich von der tschechischen Mehrheit

ab,gegen die die nichttschechische Minderheit keinerlei

Mittel der Durchsetzung noch so berechtigter Beschwerden besitzt.

Ausschlaggebend aber vor allen ist die vorgeschlagene

Bestimmung des Punktes 4, denn durch die Herausnahme der Auf-

träge für

1./ Staatsbetriebe /Eisenbahn,Post,staatliche Bergwerke,

Forste,Domänen und Bäder,Tabakmonöpol,Staatsdruckerei,

staatliche Flugzeugfabriken,Versuchsanstalten usw./

2./ Betriebe,an denen der Staat beträchtlich mit

Kapital beteiligt ist /Rundfunk,Banken,Getreidemonopolgesell-

schaft,Waffenfabriken,Schiffahrtsgesellschaften,staatliche

Aerolinie usw./

3./ Die Rüstung und für spezielle Erfordernisse der

Wehrmacht .
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4./ Dergleichen für die zivile Flugabwehr /Gasmasken,

Luftschutzbauten u.dgl./

wird,wie schon ein Blick in den Staatsvoranschlag ergibt,

der weitsaus grösste Teil der Staatsmittel von der Porpor-

tionalität ausgeschlossen. Damit wird der GRuNDSATZ entwertet.

Auch wird dadurch die entscheidende Möglichkeit zerschlagen,

durch staatliche Inbestitionen und Aufträge die Arbeits-

losigkeit und soziale Not im deutschen Siedlungsgebiet zu

beseitigen. Eine wahre proportionale Gleichheit kann auch

hier nur hergestellt werden,wenn die Völker und Volks-

gruppen das Recht auf proportionalen Anteil an sämtlichen

Staatslieferungen besitzen und sie selbst im Wege der

nationalen Selbstverwaltung an der Vergebung ausschlag-

gebend beteiligt sind.

Zu dem Grundsatz der Proportionalität bei Ver-

gebungen der Gebietsselbstverwaltungsverbände kann erst

Stellung genommenw erden, sobald die Vorschläge der Regierung

über die Gestaltung der Selbstverwaltung der Völker und

Volksgruppen vorliegen werden.

Zu XIII :

In diesem Abschnitt werden Vorkehrungen gegen eine

Verletzung der Vorschriften dieses Statuts vorgeschlagen.

Zunächst muss hiezu bemerkt werden, dass die Handhabung

der Aufsicht durch Zentralbehörden auf Einhaltung der Vor-

schriften des Statuts eigentlich eine Selbstverständlichkeit

ist, die keiner weiteren Erwähnung bedürfte.

Es sei darauf verwiesen, dass bisher bereits alle

öffentlichen Angestellten,daher auch die Beamten der
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Zentralbehörden nach § 93 der Verfassungsurkunde und auf

die von ihnen abgelegten Diensteides unter Disziplinarstraf-

androhung verpflichtet waren, sämtliche Gesetze,daher auch den

Verfassungsgrundsatz der Gleichheit und alle jene Gesetze,

deren Bestimmungen den Hauptinhalt des Nationalitätenstatuts

bilden, einzuhalten. Trotzdem geschah dies nicht und wurde

seitens der Aufsichtsbehörden von der Disziplinargewalt kein

Gebrauch gemacht.

Es fäält auf, dass eine Kontrolle über die Ventral-

behörden, die doch die wesentlichsten Entscheidungen zu treffen

und alle grossen Aufträge und Lieferungen zu vergeben haben,

im Nationalitätenstatut nicht vorgesehen ist. Damit ist das

Problem der nationalen Unparteilichkeit der Zentralbürökratie

überhaupt nicht ins Auge gefasst worden. In Anbetracht der

Erfahrungen und Tatsachen sowie des zu schützenden Rechtsgutes

sind die vorgeschlagenen Strafbestimmungen gegen öffentliche

Organe derartig milde, und in keiner Hinsicht über die Strafen

hinausgehend, die ein Beamter zu gewärtigen hat,wenn er sonst

seinen Pflichten nicht nachkommt, so dass wirklich nicht

einzusehen ist, wo hier ein besonderer Schutz liegen soll,

In'Punkt A/ b wird lediglich eine Verschärfung

der Gemeindeaufsicht durchgeführt, die einer nationalistischen

tschechischen Zentralbüreorkratie nur neue Möglichkeiten zu

neuen Schikanen im Interesse der künstlichen tschechischen

Minderheiten in den deutschen GEMEINDEN eröffnet.

In Punkt A/b Ziffer 2 entwertet die vage
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Bestimmung " nach Möglichkeit " die ganze hier vorgeschlagene

Regelung.

Die unter Punkt A/c vorgeschlagene Regelung besitzt

sehr fraglichen Wert. Es liegt vollkommen im Ermessen der

Regierung,inwieweit sie hievon Gebrauch macht oder nicht.

Die in Aussicht genommenen Inspektionsreferenten sind, wenn

sie nicht im Einvernehmen oder über Vorschlag der Völker und

Volksgruppen eingesetzt werden,eher dazu geeignet,mehr An-

geber als Ordnungswahrer zu sein.

Die in Punkt d in Aussicht genommenen Beiräte

würden nur dann die Gewähr dafür bieten,dass sie ihre

Funktionen im Sinne ihrer Aufgaben erfüllen, wenn auf Ihre

Bestellung die Völker und Volksgruppen einen ausschlaggeben-

den Einfluss hätten. Da diese Beiräte nicht errichtet werden

müssen und ihre MITGLIEDER von der Regierung ernannt

werden, so liegt es vollkommen im Ermessen der Regierung,

ob sie diese Beiräte errichtet und wie diese zusammengesetzt

sind. Hiedruch ist den nichttschechischen Völkern und Volks-

gruppenbjeder Einfluss genommen, der aber notwendig wäre,

um dieser neuen Institution die entsprechende Vertrauens-

basis zu ihrer Tätigkeit zu geben.

Zusammenfassung.

Diese Generalkritik musste sich zwangsläufig darauf

beschränken, nur die hauptsächlichsten Gesichtspunkte darzu-

legen,um die absolute Nichteignung des Nationalitätenstatuts

zur Lösung des Problems zu beweisen. Eine eingehende Spezial-

kritik , die allerdings Bände umfassen müsste, müsste eine



- 35 -

19/

Kritik der gesamten bisherigen Gesetzgebungs-und Anwendungs-

praxis sein.Dadurch würde ein noch viel tieferer Einblick

in den absoluten Unrechtszustand verschafft werden. Da der

Hauptteil diedes Nationalitätenstatuts in der Wiedergabe

bereits geltender gesetzlicher Bestimmungen besteht,muss diese

Vorlage als ein neuer Versuch aufgefasst werden, einen

U n rechtszustand zu kodifizieren.

Ueberblickt man daher die bisher vorgelegten Be-

stimmungen des Nationalitätenstatuts,so ergibt sich daraus,

dass mit Ausnahme der rechtlich unverbindlichen Verheissung

einer Regierungsobsorge für den nationalen Frieden der ganze

Aufbau des Nationalitätenstatuts und die darin enthaltenen

Regelungen auch weiter grundsätzlich von dem Gedanken des

tschechischen Nationalstaates ausgehen.Das heisst also,das

tschechische Volk ist das Staatsvolk und die übrigen Völker

und Volksgruppen besitzen nur ein Recht zweiter Ordnung. Es

werden für sie nur Ausnahmebestimmungen getroffen bezw.vor-

handene Ausnahmebestimmungen da und dort etwas erweitert.

Dies ist mit den Grundsatze der Gleichberechtigung sowohl

der Staatsbürger als auch der Völker und Volksgruppen natürlich

vollkommen unvereinbar. Der Geist, der aus dieder Auffassung

spricht, ist , dass alle Einrichtungen des Staates tschechischen

Charakters sind, dass die übrigen Völker und Volksgruppen

diese Tatsachen anzuerkennen haben und dass man ihnen ledig-

lich einen äusserst begrenzten Schutz gewährt, der noch

weit hinter den tschechischen Zusagen an die Friedenskonferenz
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der die wahre Gleichberechtigung der Völker und Volks-

gruppen verbürgt und damit einen ständigen Unruheherd

in der Mitte Europas beseitigt.

- 00 -

X
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I. Die durch die Nationalvereammlung repräsentierie Zentral-

gesetsgebung darf durch die Regelung der nationalen Selbstver-

waltung nicht berührt werden. Auch die Organisation der höchsten

Grgane der Regierunge- und Vollgugsgewelt soll keine Aenderung

erfahron.

II. Eine grundlegende Aenderung würde bei den Ländern als Ver-

waltungseinheiten eintreten.

1/. Die im Organisationsgesetze 125/27 eingeführte Re-

gelung, wodurch die Staateverwaltung im lande mit der landes-

selbstverwaltung vereint wurde, wird durch eine neue, viederun

" sweierlei Geleine " einfiührende Regelung ersetzt. Die Staats-

verwaltung steht auch weiterhin den Iandeslntern, nit den Landes-

präsidenten an der Spitze, zu. Die Landesselbatverwaltung werden

dagegen die Landtage und die von ihnen gewählten Landesaumsohüs-

se besorgen. Den Landtagen vird ausserden eine genau ungrenste

Gesetsgeberische Tatigkeit zufallen, die sich besonders auf die

Durehführungegesetsgebung erstreeken wird.

In Lande Böhmen und Mähren würden die Landtage ei-

nerseite als einheitliche Landtage der linder, andererseits als

(tochechieche und deutsche) Nationalkurien dos betr, Landtages

tätig sein.

2/. Die genetzgeberische Tutigkeit der landtage wirde

ausgeübt serden:

2

a) Durch das landtagaplenum fur das ganze Land

b) durch die Landtagakurien fur die nationalen

Gebiete.

Ad a) Das Landtageplenum wirde die Grundoatzgesetsgebung

in Form von Landesgesetzen fur einige genan bestimnte Katerien

ansüben.

ad b) Die Nationalkurien der Landtage wirden die Grund-

satsgesetegebung in Porn von Landesgesetzen für genau bestimnte

Materien ausüben soweit ihre Regelung nicht den Landtegaplenum

vorbehalten wire, sowie auch die Durchführungsgesetzgebung zu

Rahmengesetzon, velche für genau bestimte Materien von der Na-

tionalvereamlung beschlossen werden.

75971
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2

3/. Zu einen Landesgesetze iet die Genehmigong des Prä-

sidenten der Republik erforderlich (abeolutes Veto).

4/. Die Nationalkurien würden selbet ihre Vorsitzenden

wihlen, die abwechselnd don Vorsits im landtageplenum führen wür-

den.

5/. Der Landesausschuss aoll naoh dem Grundeats der

Verhältniowahl gewihlt oder auf eine andere den Nationalitäten-

pringipe entaprechende Weise organisiert verden. Die landessus-

schüsse wirden eine genan zu begrengende Selbatverwaltungeagenda

ganz unabhüngig von Landespräsidenten und von landesante besor-

gen. Der Machtbereich der Landesansschüsse wire durch die neue

Regelung im Vergleich sum heutigen Rechtsstande bedeutend ervei-

tert.

6/. Aehnlich wie im Lande, wirde auch in den Bezirken

die Selbstverwaltung von der Staatsvervaltung getrennt werden.

Ihre Organe wären der Bezirksausschuse und die Bezirkovertretung.

Auch in den Bezirken wären bei einen bestimten Prozentsats der

die Minderheit bildenden Nation die Nationalkurien einzuführen.

7/. Die Kurialeinrichtung könnte schliesslich unter

bestimmten Voraussetzungen euoh in den deneinden eingefthrt wer-

den.

IIl, Die auf den Verfassungg- und anderen Gesetzen beruhenden

Nationalrechte wären folgendermaseen gesichert:

1/. durch das Recht einer bestimnten Anzahl von Ab-

geordneten und Senatoren, einen Antrag an das Verfassungegericht

su stellen, falls ein Geaetz der Nationalversemmlung die Verfes-

sung verletst.

2/. durch das Recht des Landtages (einer Kurie), ei-

nen Antrag an das Verfassungsgericht zu stellen, falle ein Ge-

sets der Nationalversamlung die Nationalrechte der Landesselbet-

verwaltung verletat.

3/. durch das Recht des Lendesausschusses (seiner

nationalen Sektion), eine Begohwerde an das Oberate Vervaltunge-

gericht zu richten, falls ein Akt der Regierunge- oder Vollzuge-

gewglt das in den Bereich der Landesselbetverwaltung fallende

Netionalitätenrecht verletzt.

4/. Ein analoges Recht würde auch den niederen Selbst-

verwaltunga- und Interessenverbünden sustehen.
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5/. Sollte ein Landesgesetz der Verfassung oder ein

Iandesdurchführungsgesetz dem von der Nationalversammlung beschlos-

senen Rahmengesetze widersprechen, würde das Recht des Antrages an da

das Verfassungsgericht einer bestimmten Anzahl von Abgeordneten

oder Senatoren zustehen.

6/. Andere Verletzungen von Nationalrechten, die nicht

in der ad 1/ - 5/ angeführten Weise anfechtbar sind, werden durch

eine Beschwerde an das Oberste Verwaltungsgericht anzufechten, wo-

bei das Beschwerderecht einer bestimmten Zahl von Mitgliedern des

Abgeordnetenhauses der betreffenden Nation zustehen würde. Das wä-

re z.B. der Fall bei Besetzung von Staatsämtern unter Verletzung

des für die einzelnen Nationen bestimmten Froporzes.

IV. Ausser dem unter IIl angeführten Rechtsschutze wäre dafür zu

sorgen, dass der Minderheitenschutz einesteils durch ein aue dem

Grundsatz der Verhältniswahl genau durchgearbeitetes Wahlrecht,

andernteils durch den Sprachenschutz gewährleistet wird, sowie

auch durch die gesetzliche Bestimmung, dass von den Einnahmen ei-

ner Korporation ein entsprechender Anteil deh Bedürfnissen der

Minderheitsnation gewidmet werden muss. Schliesslich wäre für die

angemessene Kautelen für Einhaltung dieser Grundsätze Sorge zu

tragen. Sodurch das Recht eines jeden Steuerzahlers, eine diesbe-

zügliche Gesetzverletzung vor die höhere Instanz, gegebenenfalls

vor das Oberste Verwaltungsgericht bringen zu können, oder durch

das Recht eines jeden Mitgliedes des zuständigen Vertretungskörpers,

gegen Akte von Selbstverwaltungsorganen, die Gesetze zum Schutze

von Nationalminderheiten verletzen würden, eine Beschwerde einzu-

bringen.-
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Zu dem vertraulichen E n t w u r f .

Der Entwurf als solcher ist nicht geeignet, d a s

Froblem des tschechoslowakischen Staates auch nur einer Lösung

näherzubringen, um das die Auseinandereetzung heute geht :

Die Gleichberechtigung der Deutschen mit den Techechen herzustellen.

Der Entwurf ist in Gegenteil, wenn er verwirklicht wird,

höchstens dazu geeignet, die politischen Machtkämpfe zwischen

Deutschen und Techechen in Institutionen hineinzutragen, die bis-

her gar nicht bestanden haben. Es wirde zweifelsohne eine Häufung

der völkiechen Auseinandorsetzungen eintreten, die nur dazu ange-

tan sind, die an und für sich schon unerträgliche Situation noch

nehr zu verschärfen und neuen Zündstoff anzuhäufen.

Anerkernen muss man, dass für die tschechische Peyche

trötzden Äieser Entwurf ein orheblicher Fortsehritt gegen früher

bedeutet. Schon die Aufnahme bestimmter Begriffe und die Einfüh-

rung von Institutionen, wie Kurien", "nationale Gebicte" u.a.ll.

seigen, dass man auf tschechischer Seite zu der Veberzeugung ge-

langt iet, dass es chne Aufnahme gewisser grundsätzlicher neuer

Einrichtungen keine Befriedigung geben kan. Das sind aber erat

Ansltze, die bei aller Anerkennung, die man für sie haben muss,

in dem vorliegenden Entwurf so unzulänglich zum Durchbruche komnen,

dass sie praktiache bedeutungalos sind.

Die Diktion dee Entwurfes lüsst den zwingenden Schluss

zu, dass er von keinen Juriaten, zumindestens von keinen Staatg-

und Verwaltungarechtler konzipiert wurde. Ich verweise nur aufdie

Fassung der Punkde Ill., 2, 3 u.B.w.

Der Funkt I luftet andlich das Dunkel, was sich denn die

  t s a  t 

tschechischer Seite scheint die Voretellung su herrschen, daes ei-

ne Einheitlichkeit des Staates nur dann vérliegt, wenn der Forde-

rung des Punktes I voll nachgekonmen wird. Dagegen lüsst sich

grundsätzlich folgendes sagen :

Die Staatstypenlehre unterscheidet zwisehen Einheits-

staaten und Bundesstaaten. Selbst bei einem Bundesstaate liegt

selbstveretindlich ein einheitlicher Staat vor. Diea ist in der

Staatslehre der gesamten Welt unbestritten. Aleo selbst der Umbeu

des tschechoslowakischen Staates in einen Bundesstaat würde die

Einheitlichkeit des Stastes noch keineswegs zerstören. Btwas ande-

res ist es, ob die Tschechen in dem Begriff Binheitlichkeit den Be-

griff Zinheitastaat hineinlegen. Bei dem starken Einfluss, den das
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französisch-politische Denken auf die Tschechen beaitet, ist

nicht daran zu zweifeln, dass sie die Binheitlichkeit des Staa-

tes nur dann gewährleistet glauben, wenn ihr Staat nach einheits-

staalichen Gesichtspunkten aufgebaut iet. Eag nun der Steat aus-

sehen wie immer, darüber kann jedenfalls kein Zweifel bestehen,

das jeder Staat in sehem organisatorischen Aufban nach gewissen

Gesichtspunkten gegliedert werden muss, Je nach der Bevölkerung,

nach dem Gebiete, das er umfasst und nach sonstbin Betracht kom-

menden Gesichtspunkten, mues jeder grüssere Staat untergegliedert

werden. Diese Gliederung muss nach den Gesichtspunkten vorgenon-

men werden, die für den Bestand und des Gedeihen des Staates von

besonderer Bedeutung und Wichtigkeit sind. Es ist nmheute unbe-

stritten, dass das Froblen des tschechoslowakischen Staates das

Zusammenleben mehrerer Velker und Volksgruppen in eincn Staate

ist. Schon diese ganz einfache Veberlegung muss zu den zwingen-

den Schlusse führen, dass eben der Gesichtapunkt, nach dem der

techechoslowakische Staat gegliedert werden muss, der zu sein

hat, durch den ein möglichst reibungsloses Zussmmenleben der ein-

zelnen Völker und Volksgruppen gewährleistet wird. Venn sehon in

den Denkschriften zu der Pariser Priedenskonferene von techechi-

scher Seite die Zusage gemacht wurde, die Tachechoi nach dem Mu-

ster der Schweiz zu organisieren, allerdings mit dem Vorbehalt,

die spezifischen Verhältnisse der Tschechoslowakei zu berücksich-

tigen, so drüekt sich hier die Erkenntnis aus, dass eben der

tschechoslowakische Staat seine besonderen Lebensgesetzlichkei-

ten hat, denen Rechnung getragen werden muss, andererseits aber

bindet das Versprechen, den Lebensgesetzlichkeiten so Rechnung

zu tragen, dass als Ergebnis ein ebenso friedliches Zusammenle-

ben der Völker erzielt wird, wie es die Schweiz aufweist.

Ee handelt sich eben darum, jene organisatorischen Prin-

zipion zu finden, dio dieses Ergebnis gewthrleisten. Bei der

Schlirfe des politischen Kampfes auf völkischem Gebiete muss nun

jeder Binsichtige zugeben, dass nur ein solches Crgansiationsgrán-

zip ein friedliches Zusammenleben gewährleistet, das die völkischer

Reibungen auf das denkbar kleinste Minimum herunterdrüekt. de we-

niger Gelegenheit ist, völkische Auseinandersetzungen zu politi-

schen Kachtkämpfen zu machen, desto eher wird Ruhe und Frieden

in Staate einziehen. Das Lebensgesets des techechoslowakischen

Staates iet es nun, ein friedliches Zusammenleben zwischen den

Techechen einerseits und den anderen Völkern und Volksgruppen

andererseits herbeizuführen und diesem Lebensgesetz wird nur dann
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Rechnung getragen, wenn eine möglichst veitgehende organisatorische

Trennung swischen den Techechen einerseits und den übrigen Vülkern

und Volksgruppen andererseits durogeführt wird.

Damit lst auch gleichseitig des Organdationsprinzip auf-

gezeigt, dae bei dem sinnvollen Eubau des tschechoslowakischen Stas-

tes massgebend zu sein hat. Hiebei können alle jene Sicherungen vor-

genommen werden, die die Einheitlichkeit des Staates gewährleisten.

Die Binheitlichkeit eines Staates drückt sich vor allen aus : l/.In

dem geneinsamen Staatsoberhaupt, dem in allen Teilen des Staates

die gleiche Kachtfulle zuzukommen hat; 2/. In der für den gesamten

Staat einheitlichen Vertretung anderen Staaten gegenüber. (Ia zwei-

ten Reutschen Reiche z.B. ist diesen Gesichtspunkte nicht einmal vol-

le Rechnung getragen gewesen, da Bayern Gesandtenrecht hatte, und

trotzden zweifelte niemand an der Einheitlichkeit des zweiten

Deutschen Reiches.) 3/. In der gemeinsamen Armee (s.Beispeil Oester-

reich-Ungarn, in dem zweifelsohne die Armee der stärkste Garant der

Einheitlichkeit des Staates war, trotz der weitestgehenden Zugestünd-

nisse in Bezug auf Regimentesprache und so weiter). 4/. In der ge-

meinsamen Velkrvertretung für den desantstaat; 5/. in der geneinsamen

Verfassung, die ohne Zustimpung eines der Teilglieder des Staates

nicht geindert werden kann. 6/. In der Gemeinsamkeit der hücheten

Gerichte.7/. In der Gemeinsankeit der höchsten verwaltenden Stellen

(Ministerien). 8/. Vor allen aber in der Gemeinsankeit der gesamt-

ataatliehen Regierung.

Wo all diesen Forderungen nachgekommen ist, liegt ohne

jeden Zweifel ein einheitlicher Staat vor. Wer dies bestreitet, setet

sich in Gegensatz zu jeder bisher vertretenen Steatslehre.

Zu Punkt II : let nur zu bemerken, dass er altösterrei-

chische Organisationaprinsipien wieder aufnimnt, die sich schon im ale

ten Oeeterreich in vülkisch genisch ten Gebißten keineswege bewihrt

haben. Sich mit den einzelnen Unterpunkten zu befassen, wirde meine

Aeusserung zu so einem Umfang anschwellen lassen, daas ich mich einer

nëheren Ausführung enthalte. Dies kann ich wnsomehr, als über die Un-

zulänglichkeit der Vorschlüge des Punktes Il kein Zweifel besteht.

Zu Funkt III wäre zu bemerken; Die justizförmige Garantie

völkischer Rechte hat zweifelsohne etwas ausserordentlichßestechendes.

Sie hat aber nur dann Sinn, wenn völkische Streitigkeiten áuanahms-

falle sind und nicht wnunterbrochen auf der Tagesordnung. Sind aue-

serden völkische Streitigkeiton nichte anderes ale Kimpfe der politi-

schen Kacht, dann sind Gerichte ungeeignet, derartige Streitigkeiten

zu entsaheiden.
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Das Wesen eines Gerichtes,ist, Recht zu sprechen und Recht zu finden.

Das Wesen des pditischen Machtkampfes ist, die Grenzen des Rechtes

 d  d s d de  ad 

Gericht nicht, sondern dies hat die Verfassung oder bei neu auftau-

chenden Problenen die zustähdige politische Instanz und diese ist ent-

weder das Parlanent oder die Regierung. Zuerst muss daher die Grenze

des Rechtes und der politischen Machtverteilung unbestritten abge-

steckt sein, danit Gerichte in völkischen Streitigkeiten einnvoll

Recht sprechen können. Um diese Neuabsteckung geht es ja eben und

sie Gerichten zu überlassen, heisst entweder die Gerichte lahmlegen

oder sie politisieren. Politisierende Gerichte aber wärendas grösste

Unglück, das diesen Staate beschert werden könnte. -

Y

7

STeES



 voa linisterprösidenton dr. Kodša übergobene Tell des

I

sogenannten Kationalitätenotatutes beinhaltot in Grundsitzon

0

formuliert :

l./ dine Zunanmenfaseung bereits geltender genetzlicher

Regelungen in don Abachnitten I, II, /A u.O/, III. IV, VI, VII -

.

2./ leno Zielsetzungestautlicherfatigkeit und sinige

Nouregelungen in den Abscnitton II B, III B, V, XI, XIJ und XIII.

In der folgendon Satrachtung vird enteprod ond dieseer

Einteilung cu den vorgeachlegenon Kegulungen von rein jurieti-

schen Standpunkt Stellung guno man unter sllralliger Bedacht-

nahne a f die von der Sdf aufgentellten Grundet tze für die

Nougestaltung des Staates :

1./ Zueanronfasson bereite bestehender gosstelicher

Regelungon :

75974

Zu I.:

Unbor ddsata"yolkaugehürigkeit" werdon die Be-

stimaungen des Vo kozühlungagesetses von Julire l925 mit ge-

ringfügigen Abünderungen wiedergegeben. Dor hier niedergelegte

Grundantz bodeutet in keiner linsicht einen Fortachritt gegen-

über dor biaherigen unzullnglichen regelung, Selbat dte vor-

gosehone Verschärfung der poliseilichen Strafbestinaungen er-

scheint belanglos, da dur Tatb stand der falschen Angabe der

Volkszugehörigkeit zumindontens gleich einer flaschen Zeugnio-

logung gewertet werden mib sto, alao als Betrug : dor gr nd-

legenden Bedeutung, die der Volkszugehörigkeit gerade in der

tachechoslowakischen Republik zukoant, trägt dor Vorschlag kei-

nerlei lechmung. Gerede ein Nattonalitltenatatut abor, in dem

mit lecht die geeeteliehen Bestiumungen über die Volkssugehd-

rigkeit an die Spitze gestellt werden, müsate unbedingt eine,

der Bedeutung dieses Tatbestandes voll enta rechende Regeling

treffen. Die im Vorachlag der Sdl geforderte dinführung von

Kataatern und entaprecheuden Strafbestimmungon bei Verstös-

sen gegen die walrbeitagemlesuängabe ouer Feststellung der

Volkszugohörigkeit worden nicht berücksia, tigt.

Za II A:

Unter der Vebersohrift: "Gleichheit der Staatsbürger

vor dem Gesetz" werden in  l28 der Verfassungeurkunde schon

niedergelegte Bestisuungen wörtlich viedergegeben. %u deren

Aufuahne war der tschechoulowasischo Stant darch den Minder-

heitonechutavertreg vom lo.9.19l9 verpflichtet. Er iat dieser

Verollichtung al lerdinga in dor Forn nachgekounen, dane or

dem in Kinderhoitenschutuvertrag enthaltenen Text noch die
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Horte einschob ."immerhalb dor Grenzon der sllgomeinen fesatse",

soduroh die verfasenngomässige Grundlage für veitgehonde Ein-

sohrünkumgon dos -fleichbeitegasndaatsos entgegen den Be-

stimmungon des Minderheitenachutavertrages goschaffon varde.

loch viel bedeutsaaer aber let dor Abantz 4 dos & la8, dom

keine entaprechende loetinmung don lindorheitensohutsvertrages

gogenübersteht, sondern der ede vollkonmend none Beifügung ist,

durch den jede Durchbrechung des Gleichheitagrubdeatzes selbst

willkürlichater Art vorfansongentesig godeekt eracheint, denn

die Auadrücke "öffentlio e Ordnang", "ataatliche Sicherheit"

und "virkoune Aufsicht" sind so vage, dana jode Vorlotsung des

Gleiobhef tagrurdaatzes dasit goduckt warden kaun. Von der

Praxis wrde anch schon siederholt dieser Absatz 4 in rabulietieel

scher leiee ausgolegt und von der stantlichen Vollzugsgewalt

zur Auforlogung oinoe Sprachenawanges gehandhabt. Insbedondere

der Artikel 99 der Sprachemvarordnumg Br. 17/1926, der die

Pflicht sur Staataspracho in beaonderen Fillen vornchreibi,

wurde von den Bohörden unter Berufung auf Abeaig 4 dos & l28 Vu

in schikandser Raise no auagelegt, dasa besonders Gawerbotrei-

bende gonütigt wurden, ontgogen den Boatiaungen der Abaütze

1 bis 3 des & 128 der teohechischen Spréche eine Vorrangatel-

lung einzurlumen, der den Gleichheitsgrundsatz vollkommon

widergpricht. De iederinfnahno dieser Bestimnung and sus-

drückliche Anführung in einen "Nationalititenstatut" Ilsst

daher jenen Gelat vernisuen, der su einor wahron Befriedung

führen konn. Nicht verabellunt wurdo in Funkt 4 den Abacinittes

II A eine besondere Judonschutzbestiemung neu einsufthron.

De in Punkt 4 dieses Abachnittes vorgonoddene Gleich-

seteung des Begriffes Volkezugehöri keit /Natlonalitat/ der

Staatsbürger sit dem Bogriffe der sogenonnten sprachlichen

Zugehörigkeit der Steätabürger ist lediglich die Feststellung

der bisher unbestritten herrsohenden Kuffassung und Auelegung nach

dem dinderhoitenachutzvertrag, Auffalland aber ist, dass diese

Gleichuetzung nicht gilt für den in Punkt 5 angeführten Grund

sata, dass die Zugehörigkeit su einer bestinsten Sjmche und

Rasse nienala sin Anlaoa mr Bazeichnung als "eteatlich unver-

läseliche Fersou? sein darf. Iet en sn undülf sich schén uigen-

artig, dads in dem Minderbeilestatut die Basoiolinung "ataat-

lich unverlüsilighe Pereon" Aufuhne 'indet, so wird im übrigen

der "demokratische" Gást des Stoatos sm schaefeton dadurch

belouchtet, dass man die ausdrüokliche Aufutellnng einos Grmd-

satzes für notwandig hält, der lediglieh die priaitivate Ent-

rechtung und Diffamierung durch die atantlichen Crgane binten-

halten soll. Su muse üherheupt bostritton werden, dass der

   o    

der Gleichtheit vereinbar dot, derm die "ateatligho Unverläea-
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lighkeit" im Sinne der tschechoslowakischen Rechtsordnung ist nicht

etwa die Straffolge für ein Vergehen oder Verbrechen gegen den

Staat,sondern eine den freien Ermessen der Behörden überlassene

Entrechtungs - und Diffamierungsmöglichkeit,die die Gesantheit der

tschechoslovakischen Staatsbürger ganz willkürlich in Voll- und

Minderberechtigte teilt.Zieht man noch in Betracht,dass ein grosser

Perzentsatz der tschechischen Presse,von Regierungsstellen ungehin-

dert,und von kaum einer tschechisohon Saite widersprochen,die Zuge-

hörigkeit zur Sudetendeutschen Partei, - die heute über 90 Prozent

der deutschen Bevölkerung als ihre Wähler zählt, - gleichsetzt dem

Merkmal der staatlichen Unverlässlichkeit,dann ist der Gesichts-

punkt gegeben,der für viele techechische Behörden massgebend ist,

um die staatliche Unverlässlichkeit festzustellen,denn derartige

Bescheidreygheßer entscheidenden Behörde auf Grund des Staatsver-

teidigungsgevetzes vom 13.1. 1936 nicht begründet werden.

Die 2Ojährige Entvicklung des Staates hat somit gelehrt,

dass die hier angeführten Bestimeungen vollkoumen unzureichend

sind,eine wirkliche Gleichheit aller Staatsbirger zu gewihrleisten,

ganz zu schweigen von einer wirklichen Gleichheit der in diesem

Staate lebenden Välker und Volksgruppen.

Es muss veiter Verwunderung erregen,dass die Regierung

die Vorlegung des Nationalitätenstatuts nicht zum Anlass nimat,um

die soviel berufene Vertragstreue des tschechoslowakischen Staates

zu beweisen,indem sie endlich die eingegangene Verpflichtung aus

Artikel 1 und Artikel 8 des Staatsvertrages von l0.9.1919 erfüllt:

auch die faktische gleiche Behandlung aller Staatsbürger verfas-

sungsmässig zu garantieren.

Von massgebenden Stellen wurde wiederholt zugegeben,dass

der Grundsatz der Gleichheit unter nationalen Gesichtspunkten

in der Tschechoslowakei verletzt wurde, Die bisherigen Gleichheits-

garantien waren also kcin Hindernis für ständige nationale Benach-

teiligungen,aus denen der heutige friedlose Zustand des techecho-

slovakischen Staates ale europäieches Prcblen entständen ist.Aus

dieser Tatsache hat die Regierung nach der vorliegonden Fassumg des

Nationalitütenstatutes keine Schlussfolgerungen gezogen,um eine

wirksanere Garantie des Gleichheitsgrundsatzes vorzuschlagen.

Die wahre rechtliche und politische Gleichheit kann

in einem Vielvölkerstaate wie der Tschechoslowakei nur hergestellt

werden,wenn nicht nur die Gleichheit der einzelnen Staatsbürger,

sondern auch die Gleichheit der Völker und Volksgruppen verfas-

sungemässig garantiert und faktisch geachtet wird, Diese Erkennt-

nis ist eine Frucht der Nationalitätenkämpfe im alten Oesterreich-

Ungarn und fand im alten Öesterreich in den verschiedenen Verfas-

./*
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sungsentwürfen und Verfassungegrundeätsen ihren Niederschlag.

Mit die heftigsten Vorkämpfer fir eine verfassungs-

mässige Verankerung der Anerkennung der Gleichheit (Gleichberech-

tigung) der Völker und Volksgruppen (Volksstämme) waren die tsche-

chischen Politiker aller Parteien seit l848.So heisst es in den

Petitionen der sogenannten Wenzelsbader Versaumlung vom ll.3.1848

im Punkt 4 "vollkommene Geichberechtigung der böhmischen und deut-

schen Nationalität", Besondere scharf und eindeutig kennzeichnet dår

folgende Antrag die Einstellung tschechischer Politiker zu dieser

Frage: " Keiner Nationalität wird von der anderen ein politisches

Vorrecht eingeräunt". Diesen Antrag stellten als litunterzeichner

die führenden tschechischen Abgeordneten Pinkas und Rieger l848 im

Verfessungseueschuss des Kremsierer Reichstages,da ihnen die vor-

geschlagene Fassung des ersten Satzes des § 2l des Verfassungsent-

wurfes unzulänglich erschien,der lautete: " Alle Volksstänme des Rei-

ches sind gleichberechtigt". Ferner heisst es in Antrag der Land-

tagsabgeordneten Dr.Herold, Dr.Pacak und Genossen von 4.2, 1898 in

Punkt 8 "beide Volksstämme,sowthl der böhmische als der deutsche,

haben im ganzen Lande den Charakter eines vollborechtigten politi-

schen Volkes und jeder Bürger hat im ganzen Lande das Recht auf

Schutz seiner Nationalität und den Gebrauch seiner Sprache im öffent-

lichen und privaten Leben."

Unverständlich ist,dass diese Erkenntnis des tsche-

chischen Volkes und seiner Politiker,seitdom sie im Besitze der

staatlichen Lacht sind,verleugnet und vergessen wird. In dem von

ihnen allein geschaffenen Staate sind sie nicht gewillt,jene Grunds

sätze des gleich berechtigten Zusanmenlebens zu verwirklichen,die sie

selbst in alten Oesterreich als unerlüsslich für ein friedliches Zu-

sammenleben erklärt jatten.

Um nun für den Vielvölkerstaat der Tschechoslowakei

das ordnende und gerechte Anfbauprinzip zu zeigen,hat die SaP in

ihrer Skizze (Kemorandum) jene Grundsätze dargelegt,die eine vahre

Gleichberechtigung verbürgen,Der vollkowmene Mangel einer Gleich-

heitsgarantie der Völker und Volksgruppen, - als des zu lösenden

Kernproblews des tschechoslowakischen Staates -, beweist,dass die

Verfaser des Nationalitätenstatutes weder die Lehren aus der Go-

schichte des tschechischen eigenen Volkes gezogen haben,noch aus dem

katastrophalen Ergebnis einer 20jährigen Herrschaftsausübung im

scoao

Zu II C:

Unter der Ueberschrift : Schutz durch die verhältnis-

mässige Vetretung bei Wahlen werden lediglich schon bestehende Rege-

lungen angeführt,ohne allerdings die gesetzlich bestehenden Ein-

schränkungen hinzuweisen,von der eklatanten Verletzung der verhält-

nismässigen Vertretung durch die Auflösung mehrerer deutscher Partei-

en
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kratischen Staatsforn,der Integrität des Staates u.s.w. Während für

diese Rechtsgüter die sohärfste Verfolgung vorgesehen ist,und gehand-

habt wird,iat der Strafschutz des nationalen Frieden nur der einer

einfachen gesetzlichen Uebertretung. In übrigen ist in keiner Rich-

tung dafür gesorft,dass von Staatsanwälten und Gerichten der Straf-

schutz faktisch auch dann gehandhabt wird,vonn er für die nichttsche-

chischen Völker und Volksgruppen angewendet werden soll.

Die Fassung des Punktes B a soll den Anschein er-

wecken,als ob hier ein besonderer Schutz der Volkszugehörigkeit neu

eingeführt wirde. In Wirklichkeit beinhalten die 58 12l und 122 der

Verfassungsurkunde schon die hier aufgestellten Thesen. Das Recht auf

die sogenannte Freiheit des Bowusstseins der Volkszugehörigkeit wird

sehon durcl

Das Recht

schon durck

Ausübung je

öffentliche

wird,so ist

urkunde
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natianalen Gefüge der Tschechoslowakei kann ein derartiger Schuts

nur durch dis Einführung einesnationalen Kurialsystems sicherge-

stellt werden,das eine natiordle lajorisierung in den den Frieden

zwischen den Völkern und Volksgruppen und die gerechte Ürdnung zwi-

schen ihnon und den Staate berührnden Angelegenheiten verhindert,

Zu VI:

Die in diesem Abschnitt in Form von Grundsätzen wieder-

gegebenen geltenden Vorschriften bet effend in Punkt

a/ die nationale Sektionierung der Landeskulturräte als Erbe

altösterreichischer Regelung,und in Punkt

b/ die Handels-und Gewerbekannern, Anwalts-,Aerztekamnern (und

Ingenieurskammern,wobei letztere bis l9l8 national geteilt va-

ren) ebenfalla als Erbe altösterreichischer Regelung.lliebei ist

festzustellen,dasa unter Lisaachtung aller deuokratischen Urund-

sültze seit den Bestande der demokratischen tschechoslovakischen Re-

publik in so wichtige Zinrichtungen wie die Handels-und Gewerbekam-

mern die gesetzlich vorgeschriebenen Wahlen noch nienals stattge-

funden haben.

Obwohl der denokratische Cherakter aller Einrichtungen des

Staates stets als sein Wesensmerkmal heraúugestellt wird,haben seit

dem Bastande des Staates auch die längst fälligen Wahlen der Organe

der öffentlichen Versicherung nicht atattgefunden.

Eine virkliche Sicherstellug der nationalen Interessen

in der Interesssenselbstvervaltung und in öffentlichen Varsiche-

rungswesen läge aber erst dann vor, wenn der Wirkungskreis dieser

Einrichtungen entweder territorial umter Berücksichtigung der Sied-

lungsgebiete neu abgegrenzt würde (Handelskaamern) oder nach den

nationalen Parsonalitätsprinzip geordnet würde.(Anwalts-,Arzte-

Ingenieurkammern u.dgl.)

Zu VII:

Dier uter der Ueberschrift "Aufbau des Schulwesens auf

nationaler Grundlage" angeführten Grundsätze gelen teils Bestin-

mungen der Verfassungeurkunde ( § l3l) wörtlich,teils beetehende

sonatige Regelungen sinngemües wider. Auch hier lüsst die Fassung

der Bestinmungen erkennen,dass der "Nationalstaatsgedanke" nicht

aufgegeben ist,dass also von einer "Gleichberechtigung" keine

Rede ist. So heisst es immer : " ait einfer anderen als der tsche-

choslovakischen Unterrichtssprache" u.s.w. ,was klar zum Ausdrucke

bringt,dass die Schulen der nichttschechischen oder slowakischen

Völker und Volkagruppen in and

als die des tschechischen Vol

gung haben die Bedingungen,un
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Zu dem Grundsatz der Proportionalität bei Vergebungen

der Gebieteselbstverwaltungsverbände kann erst Stellung genomuen wer-

den,sobald die Vorschlüge der Regierung über die Gestaltung der

Selbstverwaltung der Völker und Volksgruppen vorliegen werden.

-IIIX nZ

In diesen Abschnitt werden Vorkehrungen gegen eine

der Vorschriften dieses Statuts vorgeschlagen.Zunächst

bemerkt werden,dass die Handhabung der Aufsicht durch

örden auf Einhaltung der Vorschriften des Statuts égentlich

tverständlichkeit ist,die keiner weiteren Erwähnung bedürfte

ostimmungen gegen öffentliches Organ sind derartig milde,

in keiner Hinxsicht über die Strafen hinaus,die ein Beam-

ährtigen hat,wenn er sonst seinen Pflichten nicht nachkommt,
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Ueberblickt man die bisher vorgolegten Bestiuuungen des

Nationalitätenstatutes,so crgibt sich daraus nit Ausnahme des Punk-

tes B dos bschnittes 2; gehen säntliche vorgeschlagene Rogelungen

grundsätzlich von den Gedanken des tschechoslowakischen National-

staates aus. Das heisst also,dassatschechische und das elovakische

das

Volk sind das Staatavolk und die übrigen Völker und Volksgruppen

besitzen nur ein Recht zweiter Ordnung,es worden Ausnahusbestimmun-

gen für aie getroffen,bzw, die vorhandenen Ausnahmsbestimmungen da

und dort etwas erweitert. Dies ist nit dem Grundsatze der Gleich-

berechtigung der Völker und Volksgruppen natjirlich vollkommen unver-

einbar. Der Geist,der aus dieser Auffassung spricht,ist,dass alle

Einrichtungen des Staates tschechischen Charakters aind und dass

die übrigen Völker und Volksgruppen diese Tatsache anzuerkennen

haben und dass men ihnen lediglich bestianten Schutz gewährt.

Dort aber, vo eine Gleichstellung erfolgt,wie im Abschnitt

XII A 3 dienen diese Einrichtungen nicht in erster Linie den Schutz

der nichttschechischen Völker und Volkugruppen,sondern den Schutz

der tschechischen Grenzler in deutschen oder andersnationalen Sied-

lungsgebiet,die dorthin erst nach l9l8 als klinstliche Vorposten des

tschechischen Expansionsdranges porgeschoben wurden und und die

nun durch diese Bestiamungen die löglichkeit erhalten sollen,ihre

unter rücksichtsloser Ausnlitzung der tschechischen Vorherrschaft

gewaltsam geschaffenen Posten zu halten. Dies bedeutet eine Verhinde-

Unrechtes.

Im vesentlichen ist der vorliegende Teil des Nationali-

tätenstatutes nichts anderes als eine Kodifieierung schon bestehen-

der gesetzlicher Regelüngen dereÜnzulänglichkeit dadurch genügend

bewiesen ist,dass trotz ihres Bestandes der nationale Unfriede im

tschechoslowakischen Staate ein so katastrophales Ausmass annehmen

konnte. Die Aneinanderreihuno dianar Reetimsnmsen at.nt
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Kann nieht nit den Bestimmungen des § 64 der Verfassungsurkun-

de in Einklang gebrachtw erden.

7. Ob nationaler Kataster /Seite 4/ der Verfassungsurkunde entspre-

chen würden, wäre erst mu beurteilen, wenn bekennt väre, welchen

Zweck die Kataster dienen sollen.

8. Sollte des vahlrecht in die Nationalversammlung nicht sls gleich

Seite 6 / aufgefaast werden, dan würde das dem § 8 der Ver-

fassungaurkunde widerepreohen.

Es ist also zveifelsfrei, dass die Reelisierung des

Antrages grundlegender Aenderungen der Verfassungsurkunde be-

dürfen wirde, wie es die Antrageteller selbst vorausgesetzt

haben.

AI

Der Antrag betont die absolute Gleichberechtigung aller Nationzen

in Staate, wie es besonders im Kapitel I proklaniert wird.

Es kann keinen Zweifel habent dges der Antrag mit dem Ausbau der im

Antrag vorgesehenen Autonomie/nur bei der deutschen Minderheit, son-

SIOTE

dern auch bei der polnischen und ungarisd en rechnet und dass die

gleiche Autononie auch bei den Tschechoslowaken vorausgesetst wird.

Hier aber entsteht die ernate Frage, ob die Gleichberechtigung der

Nationen im Staate so zu verstehen ist, , dass die Art des Regierens

durchaus nur den Bedürfnissen einer einzigen nationalen Gruppex ange-

passt wäre, obsear andere Gruppen /Tsohechen/ dies überhaupt nicht

wünschen oder es bei anderen Gruppen /Polen/ absolut nicht vervirk-

lichbar ist. Aåf diese Veise wirde sber die sngeforderte Selbstver-

waltung der nationalen Gruppen sich in eine grobe Ungleichheit xex»

umvandeln, wae an sich ernste Zweifel über die Riohtigkeit des Weges,

V.

Vom Standpunkt der gesantetoatlichen Folitik ist es wichtig, sich den

Umfang des Antreges bewusst zu machen. Das Gutsohten hilt sich hier

nicht mehr an den verlässlichen Boden der geltenden Rechtsordnung, son-

dern bemtht sich darüber hinaus so objektiv als möglich su erwligen,

wie sich der Antreg vom Standpunkt der einselnen seiner Punkte in der

Orgenisation des Staates und dessen Vervaltung Eussert.
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l. Es iet freilich sicher, vas der Antrag selbat hervorhebt,

daes die Verwirkliehung der einzelnen Funkte sehr we-

sentliche Aenderungen der Rechtsordnung und insbeson-

dere acch der Verfassungeurkunde erfordern würde.

Das Cutschten kann naturgemles nicht auf den Antrag

vos Standpunkte der politischen Tragfthigkeit und Durch-

führbarkeit der einzelnen projektierten Regelungen

eingehen, halt es aber für notwendig aufmerksam zu machen,

dass der Antrag in der oder joner Richtung die Grenzen

übersehreitet, die eingehalten werden milssen, soll die

Existens der Selbetlndigkeit des Steates nicht bedroht

werden.

Bie gröaete Gefahr des Antrages ist in 2 Punkten enthalten:

Es ist dies vor allem in der Konstruktion der Volkavertretung jeder

nationalen Gruppe, velche als besondere Kurie die einselnen lit-

glieder der Nationalversamalung bilden, die aus den Angehörigen der

betreffenden nationalen Gruppe gewählt sind. Diese Volksvertretung

ist der Repräsendant einer bestimmten Volksgruppe im genzen Staate,

ohme Rüeksicht auf die Gebietsbereiche der anderen Selbstversaltungs-

körper. Seine Virksemkeit würde sich daher auf alle Selbstverwaltungs-

körper der gleichen Volksgruype öhne Rücksicht darauf beziehen, in vel-

den der Volksvertretung, welcher, vie schon gevagt, nicht der Natie-

nalversammlung verantwortlich ist, seiner Funktion während der gm zm

Zeit der Wahlperiode nicht enthoben werden kenn und freilich anch

nicht gegen seinen villen aufhört, Stsatsminister zu sein. Nan kann

nicht verechweigen, dasa es hier in sirklichkeit wn eine Konstruk-

tions des Führers geht, velcher für seine Entscheidungen, da er keine

Verantwortung gegenüber dem Steate hat, gar keiner Begründung oder

Zustimmung bedarf und daher den Staat in eine Situation bringen kann,

aus weloher aus normalen Veg kein Ausweg bleibt. Es ist offenkkaksicht-

lich, dass mit der Bildung der beantregten Volkevertretung und seines
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Vorsitzenden mit so veitreichenden Berechtigungen jede Velksgruppe

die Addribute einer solehen Selbstindigkeit erhält, dass man von

einem einheitlichen Staate nicht mehr sprechen kann. Vor der Reali-

sierung des Antreges in diesen Richtungen muss also mit allem Ernste

gewaknt werden.

2.

Ansonsten liegt der Schwerpunkt des Antreges in der pro■ek-

tierten Selbatverwaltung nach Volksgruppen. Es wurde schon darauf

verwiesen, dass die Konstruktion der Volkevertretung einer Volks-

gruppe für den gzänskenxitaa

ganzen Staat gröestes Bedenken her-

vorrufen mues. Andererseits ist aber eine Selbstverwaltung nach Volls

gruppen an sich und zwar eventuell auch teil eise auageststtet

mit einer normengebenden Nacht sicherlich verwirklichbar, vem auch

nur durch eine Aenderung der Rechtsordnung, vobel ie gesagt, die

Frage ob und in velchem Unfange die Selbatvervaltung nach Volks-

grupppen zuläesig sein soll, wegen ihres hochpolitiechen Cherakters

nicht gelöst bleibt. Wenn wir freilich die Grund onstruktion der

Autonomie der Volksgruppen ale höchstgefährlich ansehen, ist demit

schon gesagt, dass es notwendig wäre,- soll man sánat in dem Gedan-

kenbau des Antrages fortfahren - sie durch eine sndere Konstruktion

su ersetzen. Es ist zwar nicht Zweck dieses Gutachtens, positive An-

trige zu stellen, doch muss man darauf aufmerkssm machen, daes dies

geschehen könnte, entveder int der Form der Gauvertretungen (gevieser-

massen durch Rückkehr zum Gangesetze) freilich aber mit Gauenm, die

nationel einheitlich sind, oder in Form der Landesvertretungen, viel-

leicht dann aufk zwei völlig selbständige Einheiton, sodaes die Bezir-

ke, wo eine bestimmte Rationalität das Vebergewicht hat, die niederen

der Landesvertretung untergeordneten inheiten wären, also z.B. in Böh-

pon cine eigene Landesvertretung für tschechi che und eine eigene

Landesvertretung für deuteche Bezirkg, wobei aber der Sitz der beiden

Vertretungen nicht ein und derselbe/sein brauchte. Der Antrag zihlt

die Angelegenheiten auf, velehe die Tirksamkeit der Selbstverwaltungs-

organe /Seite 4/ ff./ gehören sollten. Niergeht es ausschliesslich

um Frägen politischer Hüglichkeiten wnd verwaltun stechnischer Zweck-

mässigkeiten. Von Standpunkte der Organisation der Volkavertretung ist

so zu sagen bei keinem der vorgeschlagenen Punkte grundsätslich zu

segen, dass die betbeffen en Angelegenheiten nicht von Organen der

Selbstverwaltungskörper besorgt werden könnten. Vom Standpunkte der

Praxis ist auf folgende Dinge aufmerksam zu mechens
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a.) die normbildende Tatigkeit der Selbstvervaltungskärprx -

organe in Sachen der Gemeinde sollten beschrinkt werden lediglich

sur lerausgabe von Durchführungsvorschriften zu ganzstaatlichen Gesetse

b.) es ist nicht klar, was mit dem Ausdrucke"Sicherheitspoli-

zei" gemeint ist; ist damit die Ürtliche Sicherheitspolizei gemeint,

iet gegen den Antrag kein Einwand; hat man darunter aber nuch die Or-

gane der stsatlichen Sihcheit zu verstehen, ist es nicht möglich,

den Antrag zu empfehlèng denn diese Sicherheitspolizei muss not-

wendigerveise in den Nanden der Staatepolizei bleiben.

c.) die normbil ende Tatigkeit der Selbetverwaltunguorgane

über den nationalen Kataster muss auch die Heracsgabe von Durchfth-

rungevorschriften auf Crundlage gesamtstaatlicher Gesetse beechrinkt

bleiben, dem sonst könnten verachiedene Volkegruppen viderapre-

chende Voruchriften haben, woduroh der Zweck der nationalen Kata-

ster sunichte gemecht werden könnte.

d.) Die Höglichkéit d er Verwaltung des Rochsch ulvesens durch

Seübatverveltungsorgane iat mehe als problematis h.

e.) desgleichen was unter d.) angefthrt ist gilt auch für

den Rundfunk.

f.) man kann nicht empfehlen, daes den Selbstverwaltungsor-

ganen die Angelegehheiten derEnteignung und die Angelegenheiten des

Handels mit Grund und Boden allgemein zugeteilt verden, dann die Fra-

ge der Enteignung gehört orgenisch nicht in die Selbstverwaltung.

3.

Bei der Neuregelung der Selbetverwaltung darf nieht suf das

wecheelseitige Verheltnis swischen Selbstvgg eltung a d Stsatsver-

valtung vergessen werden, Vor allem sowéit/wm die Aufsicht tiber die

Achtung der Gesetze geht. Der Antrag hat in dieser Richtung eine be-

denkliche Lücke, Ziner gowissen Kontrolle vird sic die Stsatsverwal-

tung nicht begeben können.

4.

Unter Vorbehalt densen, was übe: die Volkavertretung Überhaupt

gesagt vurde, muss dareuf aufmorksam gemscht verden, dass in den

legislstorisehen Verfahren der Selbetverwaltung nicht der Beharrungs-

bevchluss gegeniber dem Veto des Präisidenten zugelassen verden kan

im Gegenteil, man miss die Möglichkeit eines abeoluten Vetos nach dem

Muster des Vetos des Präeilenten der Republik gegenüber Gesetzen des

karpathenrussischen landtages fordern. Ebenso ist es unmöglich, die

Volksabstinmung beider nationalen Volksgruppen zuzulassen, da dieses

Instrument gerade in hochpolitisch gespannten Zeiten ein gefthrliches

Mittel in den Händen der führenden Faktoren der Selbstvervaltung sein
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konn.

5.

Von dor Institution des Voraitsenden der Velkevertretung

/Seite 8/ var schon die Rede. In diesem Zusammonhinge muss man ledig-

lich feststellen, davs die Tahl des Vorsitzenden des obersten Selbat-

vervaltungsorganon unter allen Unotänden der Bestätigung durch ein

steatlichea Organ unterworfen verden mülsste, gleichgiltig ob durch

die Reglerung odar dem Präsidenten der Republik, freilich ahne

jeden Vorbehalt, wie sie der Antrag vorechlägt. Bedurch vird auch der

Gedanke aum Auadrunk gebracht, daas die autonome Vervaltung nur ein

der Sffentlichen Verwaltimg mm im Steate überhsupt ist. Gbgleich in

diesen Gutechten die Institution des Voreitzenden der Volksvertretung,

wie sie vorgeschlagen iet, als umsnmehmbor beseichnet ist, muss man

doch besondere hervorheben, dass es überheuyt nioht gengbar lst, dass

des gewihite oberete Orgen der Selbetvervaltung gleichzeitig ipso

fekto Nitglied des obersten Steatoverteidigungsrates sein kann.

*9

Bei der beantragten Nouorgunisation der Veraaltan, besser

gesagt, bei der Neuerrrichtung dor Selbatverwaltung, rird allerdings

das soheerete Problem sein, festsustellen und su bestiamen, wel-

che Geneindon diesen hüheren Selbetverwaltangsbereioh einer bestiemten

Volksgruppe bilden sollen, d.h. welcher Prosentsatz der Bevölkerung

einerbostianten Volksgruppe notwendig ist, damdt man von einer Gemein-

de einer bestiamten Vol agruppe sprechen kam.

7.

Die Lösung der Beamtenfrogen ruft Bedenken über die Zweck-

mlissigkeit besonderer nationaler Sektionen in den Ministerien und

andoron Aentern hervo:. Die Vertretung der natiomlen Gzuppe in den

Zentralimtern nach einem bestirarten Schlüssel, und dios auch in höke-

ren Beemtenri ngen, kann man durch verechicdene Kaußelen sicheretellen,

allein durch Teilung der Arbeitin wnseren Stuatsbmtera, soveit sie

monokrutisch orgenisiert sini, ist die Kreierung besonderer nationaler

Sektionen nicht vereinbaxlich. Auf keinen lall scheintx ce aber

möglich zu sein, dase fülr die Beeetzung bestiumter Beamtenetellen

vornehmléch dar höheren darnach Vornchlöge dee Vorsitzonden des höch-

sten Selbetvervaltungsorgenes erbeten werden müssten. Venn dem so

sein sollte, denn müeete konsoguent die Besetzung der höheren Poston

in der Selbstvervaltumg gebunden sein, an die Zuetinmung der Steats-

vervaltung.

Soveit der Antreg die Frnonnung der hüheren Selbstverwaltungs-

besnten dom Früsidenten dor Republik vorbehßlt, jedoch - wenn die Ent-

scheidung nicht in bestimmter Zeit erfolgt - das Recht auéx den Vor-
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sitzenden deu obereten Selbatvervaltunguorgsnen Übertrigt, ist dies

der Selbstverwaltungebenaten durchvege und olne Vorbehalt der

ueoq o euTq

8.

Die Schlsgwertartige ndeutung über die Gerichtsorganiaation

ruft Zw ifel über die Zweckmdssigkeit nationaler Senate bein Oberge-

rieht und bel den oberaten Gerichten hervox, da deren xiatenz bedeu-

94

6

Zu dem Antrage der Sprachenregelung braucht man nichts za

bemerken.

1o.

Betm Lapitel XI (öpesielfrogen) kamn man nicht die Bemerkung

unterlassen, dass die Vorschläge der Beteiligung in der Form der

ue e eoapaqp a pe teatedo

seitig zu Gunsten der künftigen deutschen Volksgruppe ist und in

dieser Form kaum verwirkliehbar wäre. Den Zweck, den der Antrag hier

verfolgt, kemn man mit anderen Nitteln, die gungburerer w ron,

erreichon.

11.

Kspitel XII über die Finanzvirtseheft vürde ein besonderes

Fachgutachten erfordern. llgenein ist su bemerken, dass die

staatlichen Zuteilungen an die delbeivervsltungskörper der einselnen

Volkegruppen nach einem bestimmten Schlüssel freilich verwirklichber

sind, aber in den Einselhciten Eüssten dies noch gründlich druchgear-

beitet verden.

l. Im Ganzen mass man zun gonzen Kapitel V dieses Gutachtens

sagen, dass der Antrag in einzelnen Richtungen eine Komplirierung

der üffentliohen Verveltung bedeuten karn, inverfolg dessen anch

ihre Verteuerung wnd schlieselich such ihre Verlangsemerung, der

man auch bei der inführung der verschiedendsten Eautelen, die dés
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verteidigungagesets zu verweisen, durch welches sogar in Form eines

einfaches Gesetzes eine wirkliche Teilung des Staatsgebietes, ver-

bunden mit einer Rechtaungleichkeit und einer ungleichen Rechtsord-

nung vorgenommen wird, ohne dass von staatsoffizieller Seite bisher

behnuptet würde, dass diese Einteilung des Staates mit den Begriffen

der Unteilbarkeit und Einheitlichkeit des Staates im Widerspruch

steht, Das Hauptproblen des Staates iat der nationale Frieden und

die Gleichberechtigung. Von Standpunkte der Fraxis erhebt sich also

wiederum die Frage, ob diese höchsten Rechtsgüter weniger Gewicht

erhalten sollen, als gewisee extreme Theorien über die Einheitlich-

 t 

V. Die Gleichberechtigung i

Richtig ist, dass sich die Skizze der Sudetendeutschen

Partei darauf aufbaut, dass auch eine Selbstverwaltung des

tachechischen Volkss in Rahmen des Staates einzurichten wäre. Die

drei Einwendungen dagegen sind :

/8

Das tachechieche Volk wünscht gar keine Selbstverwaltung.

b/

Die vorgeschlagene Selbstverwaltung entspricht lediglich

den Bedürfnissen der deutschen Volksgruppe.

o/

Für die Polen z.B. wiire eine derartige Selbstverwaltung

gar nicht durchführbar.

Das Problem, um das es sich hier handelt, ist, den

Tachechoslowakischen Staat so zu gestalten, dass er eine volle

Gleichberechtigung zwisehen der deutschen Volksgruppe und dem tschechi-

schen Volke herstellt. Das dieses Ziel erreicht wird, wird von beiden

Seiten als wünschenswertes Ergebnis beseichnet. Das tschechische

Volk befindet sich derzeit praktisch im Besitze der gaaé gesamten

Staatsmacht und des Behördenapparates. Daher erscheint ihm begreif

licherweise eine Selbstverwaltung für seine eigenen Angelegenheiten

nicht wünschenswert,weil es diese Selbstverwaltung bishor durch den

Staat Jatte. Die Schwierigkeit besteht nur darin, dem tschechischen

Volke begreiflich zu machen, dass dieser Zustand eine Gleichberechtigun

der deutschen Volksgruppe mit dem tschechischen Volk unaöglich macht.

In den Augenblick aber, wo die Erkenntnis im tschechischen Volke

sich zu den Willen verdichtet, der deutschen Volksgruppe die

Gleichberedhtigung zu gewähren, wird auch beim tschechischen Volk

der Wunsch entstehen müssen, seine Stellung im Staate gegenüber der

deutschen Volkagruppe paritätiach , dasundt auf daKifrundlaseadefmmune
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auch für das Gesetzgebungeverfahren der Volksvertretungen gelten.

D

Die Beurteilung der Volksabstimmung an der gleichen

Stelle des Gutachtens kann wohl unter Hinweis auf die obigen Aus-

führungen als irrtümlich angesehen werden.

X. Staateverwaltung und Beautenfragen :

Hier handelt es sich im Hesentlichen wohl un Fragen, der

nationalen Zweckmäseigkeit und die Durchführung des Grundsatzes,

dass jedes Volk und jede Volksgruppe in Staate seine leimat sehen

soll und kann und ihm auch das Gefühl der Eigenbestimmung zu geben

Eine gutachtliche Aeusserung zu den Vorschlügen in diesen Belangen

kann wohl zweckmlissig nur an Hand der Genchäftsaufteilung jedes

Ministeriums und Ueberprüfung der nationalen Relevanz der Agenden

erstattet werden.

In dem Bestreben, in weiser Beschrünkung ein gerechtes

Verhältnis und einen atändigen Kontakt zwischen Selbstverwaltung und

Stastaverwaltung herzustallen, hat die Skizze zweifellos wertvolle

Anregungen in der wochselseitigen Bestellung bezw.Bestätigung der

Beamten gonacht, Deren Richtigekeit wird angesichts der fundamentalen

Grundeätze der Neuregelung der innerstaallichen Verhäitnisse auf-

recht erhalten.

IX

Was die Durchfthrung anlengt, gogen welche das Gutachten

Bedenken wagen Konplisierung , Verteuerung und Verlangsamung geltend

macht, so muss wohl auch vom rein rechtlichen Standpunkt aus erwogen

werden,dass die Herstellung des nationalen Friedens , der von so

eminenter Bedeutung für alle Einrichtungen des Staates ist, nicht

ohne auch komplisierte Vorschriften und Linrichtungen erreichbar ist.

Auch die Herstellung des sozialen Friedens hat eine ufangreiche

Gesetzgebung und komplizierte Sinrichtungen erfordert. Seine Auf-
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musate in diesen Gutachten zuerst die Frage beentwortet verden, wel-

che Beziehungen bed der vorgeschlagenen Regelung zu den Bestirmumgen

der Verfassung besteben.

Die Antwort auf diese Frage kam nicht anders lauten, als

dass die vorgeschlagene Regelung in ihren wesentlichen feilen in

scharfen Widerepruch sur Verfaasung stehen und dasa ihre Verwirkli-

chung ohne sehr w eitreichende Aenderung der Verfassungsurkunde un-

möglich ist. Zin grosser Teil dessen, was beantragt ist, vidorspricht

direkt einselnen Bestimangen der Verfsssungeurtunde, andere Punk-

te lassen wenigstene nicht mit dem Geist und den Sinn der Verfassunge-

bestirmungen vergleichen.

Insbesondere widereprechen der Verfessung folgende Funkcte:

1. Die Rechtspersönlichkeit ganzerVolksgruppen /Seite / ist

mit der Verfassungsurkunde nieht verglelehbar, velche im Wesen

nur mit den einzelnen Birger rechnet uné in don 56 13l und

132 bedeutende Bruchteile "der Steatsbürger, die su nationalen

Minderheiten gehüren", keineuwege aber ke nt die Verfassung

nationale Gruppen als selbständige Rechtseinheiten.

Anders liegt die Frsge des Shutzes der gesetslichen Rechte

der Nationalitäten und die Errichtung von Organen, velche mit

der deltendmschung dieses Schutzes betraut sind.

2. Ein besendozes Gebiet einer bestimten Volksgruppe /Seite 2 u.3/

ist in direkten Gogonssts gum § 3 der Verfassungsurkunde, des-

sen eigentlieher Sinn es iat, geradesu dio Teilung des Stants-

gebietes in besondere nationale debiete zu verhindern.

3. Die selbständige gesetsgebkerische Tätigkeit der negebildeten

Selbstvervaltungeeinheiten /Seite 3 und folgende/ widerepricht

dem § 6 der Verfabsungeurlunde, dessen Zweck es ist, die Ent-

stehung einer besonderen landeslegislative zu verhindern.

4. Die Bildung eigener nationaler Kurien in der Nationalversamm-

lung /Seite 6/ erferdort susdrttoklich die Aenderung des § 32

der Verfassungurkunde, und sovèit es un die eventuell bean-

trogte Aufhebung des Senntes geht, euch des § 13 der Verfas-

sugsurkunde.

5. Die Konstrultion des Antragee; dass der Vorsitsende der Volks-

vertretung /Seite 8/ ipso fakto Staateminister ist, velcher

aber nicht der Nationalversammlung verentwortlich ist, befinet

sich in scharfer Diakrepans zu den Bestimmungen der 55 7o und 75

der Verfassungurkunde.

6. Die Regelung der Ermenung bestimmter Staatabenster /Sette M1/
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l. Es iet freilich sicher, was der Antrag selbst hervorhebt,
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Das Gutachten kann naturgemäss nicht auf

vos Standpunkte dar politischen Tregfähig

führbarkeit der einselnen projektierten E

eingehen, hält es aber für notwendig aufs

dass der Antrag in der oder joner Richtu

überschreitet, die eingehalten verden mile

Existens der Selbotindigkeit des Steates

werden.

Die gdsnto dafahr des

ntrages ist in 2 Punk

struktion der Volksvertretung jeder

sondere Kurie die einzelnen llit-

bilden, die aus den Angchörigen der

ewählt sind. Diese Volkevertretung

immten Volksgruppe im ganzen Staate,

roiche der anderen Selbstvervaltungs-

sich daher auf alle Selbstverwaltungs-

chne Rücksicht darauf beziehen, in wel-

lich deuti

nen

Volkstertx

aou

dasa

welche an

tung und seines



246

Vorsitzenden mit so weitreichonden Berechtigungen jede Volksgruppe

die Addributs einer solchen Selbstihdigkeit erhalt, doss man von

einem einheitlichen Staate nicht mehr eprechen konn. Vor der Reali-

si rung des Antrages in diesen Bichtungen muss also nit allem Ernste

rden.

sonsten liegt dor Schverpunkt des Antreges in der pro■ek-

Ibstvervaltang nach Volksgrupren. Es eurde schon darsuf

dase die Konstruktion der Volksvertretung einer Volkg-

den gainekenxséaa

gensen Staat grösstes Bedenken her-

us. Andererseite ist aber eine Selbetvorvaltung nach Volle

sich wnd zwar evontuell auch teil eise ausgestattet

normengebenden Macht sicherlich verwirklichbor, senn auch

nur durah eine Aenderung dor Rechtsordnung, wobei de genagt, die

Frege ob und in velchen Unfunge die delbstvervaltung nsch Volks-

grupppen sultasig sein soll, vegen ihren hochpolitischen Charaktera

nicht gelöst bleibt. Venn wir freilich die Grund onotruktien der

Autonomie der Velksgruppen als Aüehatgefthrliel aneehen, ist damit

sehon geasgt, dass en notvendig wäre,- soll man sánst in dem Gedan-

kenbau des Antrages fortfahren - sis (arch eine anders Konstruktion

zu ersetzen, Es ist zvar nicht Zveck dieses dutachtens, positive An-

trige su stellen, doeh muss man daraut aufmerkman machen, dass dies

gos hehen könnte, entweder inz der Form der Cauvartretungen (gevdsser-

massen durch Rüekkehr sum Gaugesetse) freilieh aber mit Gauenm, die

national sinheitlieh sind, eder in Form der Landesvertretungen, viel-

leicht dann audx zweivöllig selbatändige Zinheiten, sodass die Bezir-

ke, wo sine bestimmte Mationslität das Vebergewicht hat, die niederen

dor Landesvertretung untergeordneten inheitan wären, aleo s.B. in Böh-

pen eine sigene landesvertretung für tschechi che und eine eigene

Landesvertretung für deuteche Bezirgg, vobei aber der Sitz der beiden

Vertretungen nicht ein wnd derselbe/sein brauchte. Ber Antrag zthlt

die Angelegenhel ten saf, velche die Virksankeit der Selbstverwaltunge-

organe /Seite 4/ ff./ gehören sollten. Miergeht es ausschlieeslich

um Fragen pelitischer Müglichkeiten und verwaltun-stechnischer Zweck-

mäesigkeiten, Vom Standpunkte der Ürganieation der Velksvertretung ist

so zu sagen bei keinem der vorgeschlagenen Punkte grundsätzlieh au

segen, dese die betteffen en Angelegenheiten nicht von Organen der

Selbstverwaltungskörper besorgt werden kömnten. Vom Standpunkte der

Fraxis iet sur folgende Pinge aufmerksam zu mscheng
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.) die nornbildende Tetigkeit der Selbstvorwaltungekörpe -

organe in Sachen der Gemeinde sollten besohrinkt werden lediglich

sur Sereusgebe von Durchfchrungsvorsehrifien su gansstaatliohen Gesetzm

b.) ee det nicht kiar, was mit dom Ausdracke"Sicherheitspoli-

zed" gemeint iet; ist damit die Brtliche Sicherhcitspolisel gemeint,

iut gogen den antrng kein Binvand; hat man darunter sber auch die Ör-

gane der st atlichen Sihcheit zu verstehen, ist es nicht möglich,

den Antrag su empfehleng dem diese Sicherheitapolisei muss not-

wendigerveiee in den Mimden der Staatopolised bleibon.

c.) die normbil ende Tatigkeit der Selbetvorvaltungnorgone

über den natienelen Kataster muss such die Herausgabe von Durchrth-

rugovorschriften auf Grandlage gesamtatantlicher Gecetse beschrinkt

bleiben, dem sonet kömten verschiedene Volkogruppen sdderepre-

chonde Vorachriften haben, wodurch der Zweck dor mationalen Eata-

ster zunichte gemacht verden kürnte.

d.) Die Müglichkéit d er Verwaltung des Hochsch ulwesens durch

Selbatvervaltumjsorgane is mehr als problemetis h.

e.) desgleichen vas urter d.) angefthrt int gilt auch für

don Rundfuk.

f.) man kann nioht empfehlen, dass den Selbstverval tumgeor-

genen die Angelegchheiten derinteignung ud die Angelegenheiten des

Handels mit Grund und Boden allgeuein sugeteilt werden, demn die Fre-

ge dor Inteigning gohört orgenisch nicht in die Selbotverwaltung.

3.

Bei der Nauregelung der Selbstverwaltung darf nicht auf das

wechselseitige Verheltnis zwischen Selbatvsgeltang ad Steatsver-

woltung vergessen werden, Vor sllen soveit/wn die Aufsicht über die

Achtung der Genetse geht. Der Antrag hat in dieser Richtung eine be-

denkliche Lücke. Kiner gewissen Kontrolle wivd sich die Stsatoverwal-

tung nicht begeben können.



kann.

5.

Von

/seite 3/

lich festet

verwaltungs

staatliches

die Regieru

jedem Vorbel

Gedanke zum

der Sffentl

diesem Guta

wie sie vor

ragen ruft Bedenken über die Zweck-

Sektionen in den Ministerien und

tung der nationalem Gruppe in den

n Schlüssel, und dies auch in höhe-

verschiedene Kaußelen sicherstellen,

unseren Staatsßmtern, soveit sie

die Kreierung besonderer nationaler

Sektionen nicht vereinbarlich. Auf keinen Fall scheintx es sber

möglich zu sein, dass für die Besetzung bestimmter Beamtenstellen

vornehnlách der hüheren darnsch Vorschläge des Vorsitzenden des höch-

sten Selbstverwaltungsorgenes erbeten verden mülssten. Fenn dem so

sein sollte, damn müaste konnequent die Besetzung der höheren Fosten

in der Selbstverwaltung gebunden sein, an die Zustirmung der Staats-

vervaltung.

Soveit der Antrag die Ernennung der höheren Selbstverwaltungs-

besmten dem Frlisidenten der Republik vorbehält, jedoch - venn die Ent-

scheidung nicht in bestimmter Zeit erfolgt - das Recht aufk den Vor-



unterlassen, daes die Vorechlige der Beteiligung in der Porn der

Doppelumteruchriften bei der Devisenbewirtscheft lnsserst ein-

seitig su Gunsten der künftigen deuvechen Yolksgruppe ist und in

diesor Porn kaum verwirklichbar wäre. Don Zweck, den der Antrag hier

verfolgt, kann man mit andoren Mitteln, die gongbarerer wron,

erreichon.

"TT

 Kapitel XiI über die Finanavirtuchaft würde ein besonderes

Fachgutachten erfordern. llgemein ist zu bemerken, dass die

stsatlichen Euteilungen an die Lelbstvervaltungskürper der einselnan

Volksgreppen nsch einem bestimten Schlüesel freilic

sind, aber in den Kinselhciten missten dies noch gri

beitet verden.

.eT

In Gansen muss man zum gonzen Kayitel y dies

aagen, das: der Antrag in einselnen Richtungen sine

der Uffentlichen Verweltung bedeuten karn, inverfol

ihre Verteuerung und schliesslich auch ihre Verlangs

man such bei der Sinführung der versekiedendeten Kau

ordontliohex Funktionieren der Ve waltung erfordern verden, aus-

weichen kann.
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I.

Die demokratische Verfassung des Staates soll in

ihren tragenden Prinzipien unberührt bleiben; dagegen muss

sie durch Neufassung einzelner Bestimmungen oder durch ergän-

zende (erläuternde) Staatsgrundgesetze an die politischen und

nationalen Realitäten angepasst werden. Dies hat nach folgenden

Grundsätzen und Gesichtspunkten zu geschehen:

1./ Die .Gleichberechtigung der Individuen genügt

nicht.Die nationalen Kollektiva müssen - entsprechend ihrer

besi

geber

mässi

wenns

len

und
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Staates auf dieser natürlichen Grundlage der Völker und Volks-

gruppen nur kommen,wenn alle Bereiche,die das einzelne Volk als

kulturelle,soziale und nationale Einheit berührt,ihm selbst zur

Entscheidung,Betreuung und Verwaltung übergeben werden.(Selbstver-

waltung). Es ist selbstverständlich,dass darüber hinaus auch die

Rechtsformeln gefunden werden müssen,um eine einwandfreie gleich-

berechtigte Mitbestimmung der einzelnen Völker und Volksgruppen

auf die gemeinsame Staatsgewalt und Staatsführung sowie Staatsver-

waltung sicherzustellen.

5./ Da aber zu jedem Bolke auch das Gebiet gehört,auf
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eine schon lange als notwendig erkannte Dezentralisation der

Verwaltung(aber auf natürlicher Grundlage und auch eimReform

der öffentlichen Verwaltung überhaupt sowie eine Demokratisierung

durch Einsatz des Laienelementes in der Verwaltung. Ein solcher

grundlegender Umbau komnt also auch den Staate wesentlich zu Gute.

9./ Um eine möglichst reibungslose Wirksamkeit der

einzelnen Selbstverwaltungen zu sichern, und auch die der Staats-

verwaltung verbleibenden Wirkungsbereiche der natürlichen nationa-

len Gliederung der Staatsbevölkerung anzupassen,wird eine entspre-



SC

II.

Die in I angedeuteten Grundsätze könnten in folgender

Form ihre organisatorische Verwirklichung finden,wobei diese Andeu-

tungen nicht den Anspruch auf Vollständigkeit erheben:

1./ Die Organisation der volklichen Sekbstverwaltung

hatin personeller Hinsicht in allen Angelegenheiten,welche auf

diese Art geleitet und verwaltetwwerden können,alle Volkszugehö-

rigen zu erfassen.(Grundlage Kataster).Sie hat in territorialer

Hinsicht das gesamte Volksterritorium zu erfassen (Abgrenzung auf

Grundlage der Geneinde).

2./ Dem Gemeinden ist der Wirkungsbereich nach dem

Stande der Zeit vor l9l8 wiederzugeben und entsprechend der moder-

nen Entwicklung/seitdem auszuweiten.

3./ Die Organisation der Sekbstverwaltung beruht weiter-

hin auf dem Bezirke als erste,der autonemen Landesselbstverwaltung

als zweite Instanz und dem Volkstage mit dem Vorsitzenden der

Selbstverwaltung als Spitze. Die entsprechenden Organe der Selbst-

verwaltung werden mach demokratischer Art gewählt z.B. für den

Bezirk Bezirksvertretung,Bezirksausschuss und Bezirkshauptmann;

für das Land Landesvertretung,Landesausschuss und Landeshauptmann.

Der Volkstag setzt sich aus den gewählten Parlamentariern der be-

treffenden Volkszugehörigkeit zusammen.Diese wählen den Vorsitzen-
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Butachen
über die Skizze der Neuordnuy der innerstaatlichen Verhältnisse,
welche die Vertreter der SdPforgelegt haben .
I.
 d ceeee d de cee dee  eeted de
als Skizze . Die Hauptgedanke auf denen der Antrag beruht,kann
man zwar aus ihm zuverlässigirkennen,allein in den Einzelheiten
ist der Antrag recht knapp un nicht durchgearbeitet. Da jedoch
gerade die Einzelheiten in iren Konsequenzen recht ernste Reflexe
auf sehr wesentliche Dinge wefen können, ist bei der Beurteilung
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dr e edd e s a
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der anderen Seite zahlreiche lur allgemein formulierte Grundsätze
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II.
Grundsätzlich berührt diese Erwägung 2 Dinge nicht.
l. Die technische Seite , wieder Antrag durchgeführt werden soll,
wofür im Antrag selbst einge Zeilen im Kapitel XIII gewidmet
sind z.zw.deshalb, weil esum ein Problem geht, das vom Stand-
P punkte der Sache selbst sith heute als durchaus untergeordnet
erveist.
2. Rein politische Fragen alswelche z.B. aufzufassen ist, die
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Schäden.
I/I
Nach zahlreichen öffentlichen Kundgebungen offizieller Persönlich-
keite
die Neuregelung der
verhä
oslowakischen Republik
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olgen. Auch über die A
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Verfassungsurkunde unmöglich ist. Ein grosser Teil dessen,

was beantragt ist, widerspricht divekt einzelnen Bestimmungen

der Verfassungsurkunde, andere Punkte lassen sich wenigstens

nicht mit dem Geist und dem Sinn der Verfassungsbestimmungen

vergleichen.

Insbesondere widersprechen der Verfassung folgende

Punkte :

l. Die Red tspersönlichkeit ganzer Volksgruppen /Seite 2/

ist mit der Verfassungsurkunde nicht vergleichbar,welck

che in Wesen nur mit einzelnen Bürgern rechnet und

in den §5 131 und 132  bedeutendePruchteile

" der Staatsbürger , die zu nationalen Minderheiten

gehören" keineswegs aber kennt die Verfassung

Henra

nationale Gruppen als selbständige Rechtseinheiten.

Anders liegt die Frage des Schutzes der gesetzlichen

Rechte der Nationalitäten und die Errichtung von

Organen , welche mit der Geltendmachung dieses Schutzes

pa gegeq

2. Ein besonderes Gebiet einer bestimmten Volksgruppe

/ Seite 2 und 3 / ist im direkten Gegensatz zu § 3

der Verfassungsurkunde,dessen eigentlich Sinn es ist,

geradezu die Teilung des Staatsgebites in besondere

nationale Gebietezu verhindern.

3.

Die ßelbständige gesetzgeberische Tätigkeit der

neugebldeten Selbstverwaltungseinheiten /Seite 3 und

folgende / widerspricht dem § 6 der Verfassungsurkunde

dessen Zweck es ist, die Entstehung einer besonderen

Landeslegistative zu verhindern.

4. Die Bildung eigener nationlaer Kurien in der National-

versammlung / Seite 6/ erfordert ausdrücklich die

om p oae d d  ser de

s sa e aae a se

g anbelagt,auch des § 13 der Verfassungsurkunde.

5. Die Konstruktion des Antrages , dass der Vorsitzende

der Volksvertretung / Seite 8 / ipso facto Staats-

minister ist, welcher aber nicht der Nationalversammlur

verantwortlich ist, befindet sich in schrafer Dis-

kretanz zu den Bestimmungen der 5§ 70 und 75 der

6.

Verfassungsurkunde._Die Regelung der Ernennung be-

stimmter Staatsbeamter / Seite ll/ kann nicht mit

den Bestimmungen des § 64 der Verfassungsurkunde in

Einklang gebracht werden.

7.

Ob nationale Kataster /Seite 4/ der Ver-

fassungsurkunde entsprechen würden, wäre erst zu
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beurteilen, wenn bekannt wäre,welchen Zwecken die Kata-

ster dienen sollen.

8.

Sollte das Wahlrecht in die Nationalversammlungen als

gleich / Seite 6 / aufgefasst werden, dann würde das den

dc

Es ist also zweifelsfrei,dass die Realisierung des

Antrages grundlegender Aenderungen der Verfassungsurkunde

bedürfen würde, wie es die Antragsteller selbst vorausge-

gesetzt haben.

IV.

Der Antrag betont die ábsolute Gleichberechtigung aller Nationen

im Staate , wie es besonders im Kapitel I proklamiert wird.

C/

Autonomiereehnet tte aus ils sekbst awstehtiteh, ia nicht nur

bei der deutschen Minderheit, sondern auch bei der polnischen und

ungarischen/und dass die gleiche Autonomie auch bei den Tschecho-

2nM/4

slowaken vorausgesetzt wird. Hier aber entsteht die ernste Frage,

ob die Gleichberechtigung der Nationanen in Staate so zu verstehen

ist, dass die Art des Regierens durchaus nur den Bedürfnissen einer

einzigen nationalen Gruppe angepasst wäre, obzwar andere Gruppen

/Tschechen/ dies überhaupt nicht wünschen oder es bei anderen

Gruppen /Polen/ absolut nicht verwirklichbar ist. Auf diese

Gruppen sich in eine grobe Ungleichheit umwandeln, was an sich

ernste Zweifel über die Richtigkeit des Weges den der Antrag wählte

zeigt.

V.

Vom Standpunkte der gesamtstaatlichen Politik ist es wichtig,sich

dem Umfang des Antrages bewusst zu machen.Das Gutachten hält sich

hier nicht mehr an den verlässlichan Boden der geltenden Rechts-

ordnung sondern bemüht sich darüber hinaus so objektiv als möglich

zu erwägen, wie sich der Antrag vom Standpunkte der einzelnen

seiner Punkte in der Organisation des Staates und dessen Verwaltung

äussert.

1. Es ist freilich sicher,was der Antrag selbst hervorhebt,

dass die Verwirklichung dere inzelnen Punkte sehr wesent-

liche Veränderungen der Rechtsordnung(erfordern würde und

insbesondere auch der Verfassungsurkunde Das Gutachten

kann naturgemäss nicht auf den Antrag vom Standpunkte

der politischen Tragfähigkeit und Durchführbarkeit der

einzelnen projektierten Regelungen eingehen,hält es

aber für notwendig,aufmerksam zu machen,dass der Antrag

in der oder jener Richtung die Grenzen überschreitet,die



Situat

bleibt

Berech

Selbst

mehr s

Ri.chtu

2. Ans
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der Rechtsordnung, wobei-üie gesagt- die Frage , ob und in welchem

Umfange die Selbstverwaltung nach Volksgruppen zulässig sein soll,

wegen ihres hochpolitischen Charakters nicht gelöst bleibt.

Wenn wir freilich die Grundkonstruktion der Autonomie der Volks-

gruppen als höchst gefährlich ansehen, ist damit schon gesagt,

dass es notwendig wäre - sollman sonst in den Gedankenbau des

Antrages fortfahren - sie durch eine andere Konstruktion zu

ersetzen. Es ist zwar nicht Zweck dies s Gutachtens , positive

Antrige zu stellen, doch muss man darauf aufmerksam machen, dass

dies geschehen könnte, entweder in der Form der Gauvertretungen

/ gewissermassen durch Rickkehr zun Gaugesetze/ freilich aber

mit Gauen die national einheitlich sind,oder in Form der Landes-

vertretungen, fnmhmiehmdaaammmahm vielleicht dann auf zwei völlig

Heaezu nz u tm o

was mit dem Ausdrucke " Sicherheits-

it die Örtliche Sicherheitspolizei

kein Einwand; hat man aber darunter

en Sicherheit zu verstehen, ist es

-eea seeree

n den Hinden der Staatspolizei blei-

c/ die normbildende Tätitkeit der Selbstverwaltungsorgane

Über den nationalen Kataster muss auch die Herausgabe von Durch-

f hrungavorschriften auf Grundlage gesantstaatlicher Gesetze be-

L6

widersprechende Vorschriften haben,wodürch der Zweck der nationalen

Kataster zunichte gemacht werden könnte.

d/ Die Möglichkeit der Verwaltung des Hochschülwesens
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Zu der Skizze dor S.d.P.

H.K.

Die von der SaP gemachte Skizze über die Neu-

ordnung der innerstaatlichen Verhältnisse kann als Gesaatheit

gesehen als für die Tschechen durchaus annehmbar bezeichnet

werden. Die Annehmbarkeit liegt selbstverständlich nur dam

vor,wenn auf techechischer Seite der ernste Wille besteht,

eine

aren,auch venn dies mit einer Abände-

rung

iven Verfassungsregelungen verbunden

sein

rschlägen allerdings können sich

die

standen erklären und bei einem die-

ser

rdies schwere Bedenken,ob sie für

die

ünschenswerte Lösung bedeuten würde.

Die beiden Vorschläge,um die es sich handelt,sind:

Die Stellung des Vorsitzenden der Selbstverwal-

tung als Staat suinister,/ Punkt VI 1 b der Skizze/.

Welche Stellung sollen diese Staatsminister

innerhalb des Kinisterrates haben ? Wem sie als ordentliche

Regierungemitglieder anzusehen sind,dann tragen sie zugleich

auch zwangsläufig uit die Verantwortung für alle Regierungs-

handlungen.Dies würde meiner Ansicht nach eine höchst unzweck-

mässige Belastung der völkischen Staatsminister bedeuten.Sie

können nicht gut wegen einer nicht wirklich ausschlaggebenden

Angelegenheit eine Staatskrise herbeiführen,indem sie die Mit-

verantwortung ablehnen.Andererseits aber würden sie sehr oft

genötigt sein,die litverantwortung für Dinge zu übernehmen,die

sie,der eigenen Volksgruppe gegenüber,in eine fast unhaltbare

Lage bringt. Ueber ies gibt es auf der ganzen Welt keine Regie-

-rung,deren Mitglieder nicht vom Vertrsuen des Regierungschefs

./0
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